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Sicherheit in Zeiten multipler 
Destabilisierungsfaktoren 
Europas Risiken im Schatten staatlicher Kontrollverluste 

Kann von Sicherheit noch die Rede sein? Die Wahrnehmung von staatlichen Kontroll­
verlusten und Überforderung von Politik und Sicherheitsbehörden verunsichert die Be­
völkerung. In vielen EU-Ländern nimmt die Absonderung subgesellschaftlicher (v.a. 
islamisch geprägter) Milieus zu. Weltweit ist eine erhöhte Konflikt-, Verfolgungs- und 
Unruhedichte zu beobachten. Unkontrollierte Migration, Organisierte Kriminalität, 
Fundamentalismus, Extremismus, Radikalisierung, Terroranschläge stellen ebenso 
wie wachsende Risse innerhalb der Gesellschaften Herausforderungen dar, deren Be­
herrschbarkeit sich erst noch erweisen muss. Ein Gräuel jagt das nächste: Lkw-Angriffe, 
Axt-, Macheten- und Messerattacken, Bombenanschläge, Überfälle, Vergewaltigungen, 
gewaltsame Einzel- und Massenübergriffe – auch im deutschsprachigen Raum. In der 
schützenden Anonymität städtischer Unterwelten gedeihen Gewalt, Prostitution, Drogen-
und Waffenhandel und neue, IT-basierte Deliktfelder erobern eine vernetzte Welt. Profit 
wird „re-investiert“, auch in neue Verbrechen. Perspektivisch: Angriffe mit Drohnen. 
Chemische, biologische, radioaktive Angriffe. Und, und. Weder die Liste möglicher 
Ziele, noch die möglicher Orte und ebenso wenig die möglicher Methoden von Anschlä­
gen scheinen eine Grenze zu kennen. Sollen wir angesichts dessen resignieren, kapitulie­
ren, die Fehlentwicklungen als alternativlos hinnehmen, uns an derlei Zustände einfach 
gewöhnen? Nach einer Lageeinschätzung mit Aufzeigen der Destabilisierungsbandbreite 
fokussiert der vorliegende Beitrag eine Auswahl an Brennpunkten mit hohem destabi­
lisierenden Potential. Aufbauend werden mit Blick auf Lage und Risiken angezeigte 
Handlungsoptionen erörtert. Ziel und Maßstab sollte sein, der Verpflichtung zum Schutz 
der Bevölkerung verantwortlich nachzukommen, den virtuell unbegrenzten Möglich­
keiten, unsere Gesellschaften zu unterwandern und zu bedrohen, Grenzen zu setzen und 
das Ausmaß der jahrelang in Kauf genommenen Risiken deutlich zu verringern. 

RobeRt F. obeRloheR, 
Dozent an der Universität der 
Bundeswehr München. 

I. lageeInschätzung Gefahr des Zerfalls binnen der nächsten 
Es steht nicht zum Besten mit der Euro- Jahre, während für Henry Kissinger gar die 
päischen Union (EU). Von Jean-Claude ganze „Welt in Unordnung“3 gerät. 
Juncker noch schmeichelhaft als „derzeit Europas gegenwärtige sicherheitspoli­
nicht in Topform“1 bezeichnet, äußerte tische Lage wird von einer ganzen Reihe 
sich der deutsche Altkanzler Helmut von Faktoren beeinflusst, die einerseits von 
Schmidt 2014 skeptischer und warnte bei außen, teils in unmittelbarer Nachbarschaft, 
weiterem „dahin wursteln“2 sogar vor der andererseits aber auch von innen her poten­
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tiell negativ auf seine Stabilität einwirken. 
Konflikte, Gewalt und Bürgerkriege toben 
in einem Sichelhalbkreis südlich und süd­
östlich im geostrategischen Vorfeld der EU – 
vom Maghreb bis zum Schwarzmeerraum. 

Der sog. „Arabische Frühling“4 hinterließ 
fortdauernde Unruheherde, radikal polari­
sierte Gesellschaften, zerfallende bzw. zer­
fallene Staaten, de facto eine ganze Region 
destabilisiert. Über weite Gebiete erstreckt 
sich ein Machtvakuum, in das in den letzten 
Jahren v.a. radikalislamische Kräfte und 
Terrororganisationen drangen, die eine Ge­
mengelage aus einer wachsenden Zahl an 
unzufriedenen jungen Männern, Gewalt­
erfahrung, Fundamentalismus und weit 
verbreitetem Hass gegenüber allem West­
lichen nutzten, im Nahen Osten (v.a. Syrien, 
Irak) und in Nordafrika (v.a. Libyen5) wei­
terhin eine ernstzunehmende Bedrohung 
darstellen und mit ihren Aktivitäten, häufig 
im Windschatten unkontrollierter Migra­
tionsströme, längst Europa erreicht haben. 

Gleich mehrere Staaten im Mittelmeer­
raum (z.B. Tunesien, Ägypten, aber auch 
EU-Staaten wie Griechenland und Italien) 
drohen an ihren Aufgaben und Proble­
men zu scheitern. Der NATO-Verbündete 
Türkei tritt zunehmend unberechenbar 
auf, versucht, unter Nutzung der seitens 
der EU-Staaten eingehandelten Abhängig­
keiten (Erpressbarkeiten) immer aggres­
siver auf deren Politik und Gesellschaft 
Einfluss zu nehmen und fährt eine ambi­
valente Linie im Syrienkonflikt.6 Trans­
atlantische Verunsicherungen und wieder 
aufbrechende alte Konfrontationsmuster 
zwischen Ost und West drohen Europa zu­
rück in den Schatten eines neuen „Kalten 
Krieges“ zu werfen. In zahlreichen Städten 
entladen sich wachsende Konflikte sowie 
Politik- und EU-Verdrossenheit in Pro­
testen und blutigen Ausschreitungen (wie 
im Sommer 2017 in Hamburg7). 

Das breite Spektrum an zu bewältigenden 
(Schulden- bis Flüchtlings-)Krisen bindet 

in hohem Maße Ressourcen und lässt an­
gesichts tiefgreifender zwischenstaatlicher 
Interessensgegensätze sowie den Folgen 
von Massenmigration, Extremismus und 
Terrorismus starke Zentrifugalkräfte wir­
ken, welche die EU auf verschiedensten 
Ebenen zu überfordern8, zu destabilisie­
ren und zu zerreißen drohen. Die Politik 
wirkt angesichts (zumindest temporär) 
beobachtbarer staatlicher Kontrollverluste 
in vielen Hauptstädten und in den EU-Gre­
mien teils getrieben, hektisch und nervös, 
bisweilen orientierungslos. Es scheint, als 
fehle den Verantwortlichen ein Plan, eine 
Strategie. Dergleichen Eindrücke, gepaart 
mit der weit verbreiteten Befürchtung, 
die Politik der offenen Grenzen sei oh­
ne Rücksicht auf Konsequenzen für die 
Sicherheit der Bevölkerung als einsame, 
vielleicht emotionsgeleitete Entscheidung, 
ohne rechtliche Grundlage, ohne politische 
Legitimation und ohne rationalen Plan ein­
geleitet worden, verunsichert und spaltet 
die Gesellschaft in vielen EU-Ländern 
noch zusätzlich; umso mehr vor dem Hin­
tergrund wachsender sozialer Spannungen 
im Innern9 sowie sich häufender krimi­
neller Vorkommnisse und verheerender 
Terroranschläge. Auch die Zunahme von 
Eigentums-, Gewalt- und Rohheitsdelikten 
trägt zu einem Erodieren des Sicherheits­
gefühls bei, nicht minder das im ara­
bischen Raum seit Langem beobachtbare, 
seit den Vorfällen zu Silvester 201510 nun 
plötzlich auch mitten in Europa registrierte 
Phänomen gemeinschaftlich begangener 
sexueller Übergriffe bis hin zu Massen­
vergewaltigungen, wobei die Opfer durch 
eine völlig enthemmte Gruppe bedrängt 
und bei der Tatbegehung teils zeitgleich 
beraubt werden („Taharrush Gamea“)11 . 

Der vormalige EU-Parlamentspräsident, 
Martin Schulz, warnt: „Es geht ein tie­
fer Riss durch die Gesellschaft, nicht nur 
in unserem Land, auch in den anderen 
Ländern Europas. Die europäischen Ge­
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sellschaften driften auseinander.“12 Erste 
Konsequenzen dieser Bruchlinien wer­
den im sog. Brexit13 nun greifbar, in den 
politischen Entwicklungen z.B. in Frank­
reich, Dänemark und den Niederlanden 
beobachtbar, in den Spannungen zwischen 
EU-Staaten (z.B. mit den sog. Visegrad­
Staaten)14 fühlbar. Eine große Bandbreite 
an teils ineinander verwobenen Faktoren 
wirkt auf Europas Staaten, Gesellschaften 
und Behörden ein, die sie, wenn sie nicht 
eingedämmt werden, auf unterschiedlichen 
Ebenen, von außen und im Innern, zu de­
stabilisieren vermögen (sh. Schaubild15). 

II. bRennPunKte MIt hoheM 
DestabIlIsIeRungsPotentIal 

1. Kontrollverluste an den 
Außengrenzen 
Nach Einschätzung des deutschen Bun­
desinnenministeriums ist unkontrollierte 
Migration – neben islamistisch motiviertem 
internationalen Terrorismus – auch 2017 
„eine der wesentlichen globalen Heraus­
forderungen“, wobei sich „[s]eit Jahren 
[…] insbesondere Deutschland zu einem 
wesentlichen Zielland irregulärer Migra­
tion in Europa“16 entwickelt. Nach § 95 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sind 
die unerlaubte Einreise und der unerlaubte 
Aufenthalt im Bundesgebiet strafbar, weil 
diese die „Steuerung und Begrenzung des 
Zuzugs von Ausländern unter Berücksich­
tigung der Aufnahme- und Integrations­
fähigkeit sowie der wirtschaftlichen und 
arbeitsmarktpolitischen Interessen“ (vgl. 
§ 1 AufenthG) – und damit Grundfeste der 
staatlichen Stabilität – als „Grundlage des 
gesamten deutschen Aufenthaltsrechts un­
terlaufen und vereiteln“.17 

Niemand kennt die genaue Zahl aller 
tatsächlich im Inland illegal Aufhältigen, 
ebenso wenig deren Herkunft und tatsäch­
liches Aufenthaltsmotiv. Es liegt aber auf 
der Hand, dass sich v.a. im Zuge der vor 

Quelle: Oberloher 
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rund zwei Jahren zeitweise außer Kontrolle 
geratenen Situation an den Grenzen die 
Gelegenheiten und die Dimension der ille­
galen Zuwanderung potenzierten.18 

Dieser Zustrom, der auch 2017 wei­
ter anhält, speist sich aus einem immen­
sen Abwanderungsdruck v.a. aus Afri­
ka und dem arabischen Raum. Weltweit 
bef inden sich Schätzungen zufolge rd. 
60 Mio. Menschen auf der Flucht.19  Eine 
enorme Bevölkerungsexpansion (u.a. ra­
sche Verdopplung der afrikanischen Be­
völkerung)20 und ein auf Grund kultur­
spezifischer Selektionspraxis wachsender 
Männerüberhang21 sind neben sozialen 
Spannungen, Armut und Arbeitslosigkeit, 
Konflikten, (Bürger-)Kriegen, Unterdrü­
ckung und Staatszerfall ursächlich für die 
starke Abwanderung (meist junger, per­
spektivloser Männer). Die ohnehin große 
Abwanderungsdy namik wird zusätzlich 
befeuert durch vielfältige Zuzugsanreize in 
den europäischen Zielländern, nicht zuletzt 
durch ein medial verbreitetes Zerrbild von 
Wohlstand, Sicher heit, sozialstaatlicher 
Vorzüge, Freiheiten und Freizügigkeiten22 

sowie einer in den letzten Jahren erkennbar 
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liberaleren Asyl- und Zuwanderungspra­
xis. Aber auch eine bereits im Inland be­
findliche „Community“ des betreffenden 
Herkunftsstaates stellt allgemein einen 
relevanten Zuzugsanreiz dar und erhöht 
das einschlägige Schleusungsangebot.23 

Das zeitweilige Aussetzen der EU-Stan­
dards (v.a. des sog. „Dublin-Verfahrens“), 
gepaart mit einer medial untermauerten 
Willkommenskultur, entfaltete eine unge­
ahnte und nie da gewesene Sogwirkung, 
die sich unter dem Eindruck überforderter 
Grenzschutz- und Sicherheitskräfte24 noch 
verstärkte, zumal dies für irreguläre Bewe­
gungen und Netzwerke fast zwangsläufig 
Signalwirkung entfalten musste und dem 
Anschein nach „rechtsfreie Räume“25 er­
öffnete. 

Schleuser und andere Verbrechernetze 
wissen derlei Entwicklungen natürlich 
für ihre Zwecke profitbringend zu nutzen. 
Doch auch ein Teil der Migranten inter­
pretiert bereits den Anschein von Überfor­
derung und Kontrollverlusten staatlicher 
Institutionen offenbar als Einladung zur 
Missachtung von Regeln und Gesetzen 
und zu Gewalt:26 Dies zeigen Zerstörungs­
wut und gewaltsame Ausschreitungen (z.B. 
in Flüchtlingsunterkünften)27 sowie die 
völlig enthemmten, gewalttätigen Angriffe 
auf Grenzbefestigungen und Grenzbeamte 
verschiedener EU-Länder – v.a. entlang 
der Balkanroute sowie der spanischen Ex­
klaven Ceuta und Mellila. 
Quelle: REUTERS/Jesus Moron 

Sturm auf Ceuta 

So überwanden am 9.12.2016 lt. Polizei-
angaben nahezu 400 Migranten in einem 
der größten Anstürme der vergangenen 
Jahre von Marokko aus den rd. sechs 
Meter hohen Grenzzaun zur spanischen 
Exklave Ceuta und erreichten damit EU-
Boden – ein Problem, das im Grunde be­
reits seit mehr als zehn Jahren besteht.28 

Auch 2017 kam es zu neuerlichen Grenz­
vorfällen: So folgte im Januar ein mas­
siver Ansturm, wobei „mehr als tausend 
afrikanische Migranten“ versuchten, über 
die Absperrzäune zu gelangen. Die spa­
nische Polizei beschrieb das Vorgehen der 
Flüchtlinge als extrem gewalttätig. Sie hät­
ten Metallstäbe, Drahtscheren und Steine 
eingesetzt und „zahlreiche Sicherheits­
kräfte verletzt“.29 Ein Ende der Angriffe 
ist nicht in Sicht. „Seit Monaten gibt es 
immer wieder Massenanstürme, bei denen 
oft auch Sicherheitskräfte verletzt werden, 
die versuchen, die Menschen abzuweh­
ren.“30 Am 17.2.2017 stürmten erneut über 
1.000 Migranten unter Gewaltanwendung 
die Grenzbefestigungen, wobei es rd. 500 
Personen gelang, diese zu überwinden. 
Nur drei Tage später gelang dies erneut rd. 
300.31 „Dem Ansturm waren die Grenz­
polizisten nicht gewachsen […] [Es war] 
einer der massivsten Versuche, die Barri­
ere zu überrennen.“32 Nach Angaben von 
Frontex33 gelangen auf diese Weise Jahr 
für Jahr zahlreiche (i.a.R. männliche) Per­
sonen illegal in die EU. 

Neben der sog. Maghreb-Route über 
Ceuta und Mellila strömen die unkontrol­
lierten Migrationsschübe seit Schließung 
der Balkanroute nunmehr insbesondere 
über das Mittelmeer (häufig einfach zu den 
Schiffen der EU-Missionen „EUNAVFOR 
MED Operation SOPHIA“34 bzw. „Tri­
ton“35), um auf diese Weise EU-Boden zu 
erreichen. 

Der faktische Fokus der maritimen Mis­
sionen auf Seenotrettung36 vor der nord­

http:verletzt�.29
http:besteht.28
http:Schleusungsangebot.23
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Quelle: Bundeswehr 2017 

Karte Einsatzgebiet EUNAVFOR MED 

afrikanischen Küste (ohne Verletzung der 
tunesischen und libyschen Hoheitsgewäs­
ser sowie ohne das entscheidende Rück­
führungsmandat an die Ursprungsküste) 
sowie die teils nicht transparenten Akti­
vitäten einiger in Grauzonen operierender 
privater Hilfsorganisationen haben zur 
Folge, dass Schleuserorganisationen die 
Bootsflüchtlinge bewusst im Grenzbereich 
zwischen nationalen und internationalen 
Gewässern aussetzen. Sie verringern so ei­
gene Risiken, maximieren den Profit und 
erhöhen zugleich die Migrations-Erfolgs­
aussichten mittels einkalkulierter Rettung 
der Bootsflüchtlinge durch die internatio­
nalen Schiffe.37 

Quelle: Bundeswehr 

Bootsflüchtlinge: Aufgriff durch dt. Bundesmarine 

Über die diversen (Ausweich-)Routen 
und Einfallstore erst einmal in Spanien, 
Italien oder Griechenland (und damit in 
der EU) angekommen, setzen viele der Mi-

Quelle: Oberloher 

Migrationsströme in Europa 

granten ihren Weg ins präferierte Mittel-
oder Nordeuropa fort. In jüngerer Zeit nut­
zen Polizeierkenntnissen zufolge offenbar 
immer mehr Personen wieder Pkw, Lkw, 
Minibusse und Güterzüge (z.B. in Con­
tainern oder in den Radmulden verladener 
Sattelauflieger versteckt), um illegal nach 
Österreich und Deutschland zu gelangen.38 

Erkenntnissen des bayerischen Innenmi­
nisteriums zufolge gibt es seit den verstärk­
ten bayerisch-österreichischen Kontrollen 
ver mehr t Ausweichbewegungen über 
die Schweiz (Anfang 2017 verdreifachte 
Aufgriffszahlen). An den südlichen und 
östlichen Küsten des Mittelmeeres nimmt 
die Zahl der nach Europa strebenden Mi­
granten seit Jahresbeginn wieder zu – lt. 
Schätzungen warten im Mai 2017 dort 
rd. 6,6 Mio. auf eine Weiterreise, auf der 
Balkanroute rd. 80.000.39 Von einem Ende 
der sog. Flüchtingskrise und von sicheren 
Grenzen kann in der EU noch keine Rede 
sein. 

2. Grenzüberschreitende Verbrechens­
netzwerke 
Kriminelle sind in der Lage, grenzüber­
schreitend zu agieren – kein Geheimnis. 
Dies gilt v.a. für Formen professioneller 
Organisierter Kriminalität (OK) – um­
so mehr in einem kriminalgeografischen 
Großraum ohne Binnengrenzkontrollen 
(wie der Schengen-Raum40), wiederum 
noch mehr in einem derartigen Raum oh­
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ne hinreichend verlässlich funktionierende 
Grenzkontrollen entlang seines äußeren 
Randes, und abermals noch mehr, wenn 
zugelassen wird, dass unkontrollierte 
Menschenströme ungehindert die Grenzen 
passieren. Mit dem Vertrag von Schengen 
ist das Leistungsversprechen einer adä­
quaten Grenzsicherung an den Rändern 
des Schengener Raumes verbunden. Fak­
tisch wird dies nicht hinreichend erfüllt. 
Bereits 2013 wurde in den Medien auf 
massiv steigende Kriminalitätsraten in 
deutschen Großstädten sowie vermehrte 
Aktivitäten südosteuropäischer krimineller 
Banden hingewiesen, die nicht zuletzt in­
folge des Schengenbeitritts von Bulgarien 
und Rumänien (damit einer durchgehend 
verfügbaren Balkanroute innerhalb des 
Schengenraums) barrierefreier agieren 
konnten, während von Seiten der Politik 
darauf kaum Bezug genommen wurde.41 

Eine negative Steigerung zu einem vor­
läufigen Höhepunkt fand die Situation 
im wochenlangen unkontrollierten Fluten 
der Grenzen während der politischen Ent­
scheidungen des Jahres 2015.42 Entgegen 
der wahrnehmbar veränderten Sicherheits­
lage wurde im Gegenteil lange von einigen 
politisch Verantwortlichen, mit Verweis 
auf die Statistik, eine Fehlentwicklung be­
stritten.43 Das verfügbare statistische Ma­
terial bildet jedoch i.a.R. nur das Hellfeld 
von (registrierten) Straftaten ab, sodass 
das reale Ausmaß an „importierter Krimi­
nalität“ aus Statistiken nicht hinreichend 
herauszulesen ist. Dies gilt auch für den 
konkret infolge der Fluchtbewegungen 
registrierten Zuwachs an Straftaten. Dass 
etwa die Eigentums- und Gewaltkrimina­
lität steige und „die Verrohung der Ge­
sellschaft insgesamt zugenommen hat“, 
liege lt. Bundesinnenminister de Maizière 
„auch an den Straftaten, die Zuwanderer 
begehen“.44 Auf Grund einer naturgemäß 
im Laufe des Aufenthaltes zunehmenden 
Kenntnis von Ort und Tatgelegenheiten, 

sinkender Hemmschwellen sowie wach­
senden Vernetzungen und Ansteckungsef­
fekten wird sich zudem die Straffälligkeit 
nach und nach wohl noch weiter steigern.45 

Es ist mittlerweile unbestritten und kein 
Geheimnis mehr, dass im Schatten un­
kontrollierter Migrationsschübe Straftäter 
ebenso wie gewaltbereite Islamisten (z.B. 
Rückkehrer oder auch gezielt entsandte IS-
Terrorkommandos) mit relativ niedrigem 
Entdeckungsrisiko einsickern können.46 

„Angesichts der anhaltenden Zuwande­
rungsbewegungen nach Deutschland ist 
davon auszugehen, dass sich unter den 
Flüchtlingen auch aktive und ehemalige 
Mitglieder, Unterstützer und Sympathi­
santen terroristischer Organisationen ge­
mäß §§ 129a und 129b Strafgesetzbuch 
(StGB) […] sowie Einzelpersonen mit 
extremistischer Gesinnung und/oder isla­
mistisch motivierte Kriegsverbrecher be­
f inden können“47, so die diesbezügliche 
Lageeinschätzung des deutschen Bundes­
amts für Verfassungsschutz (BfV) 2016. 
Bezogen auf den islamistischen Terroris­
mus lagen dem Bundeskriminalamt 2017 
„Einzelhinweise im mittleren dreistelligen 
Bereich“ auf sich in Deutschland aufhäl­
tige Personen dieses Spektrums vor.48 An 
der hohen abstrakten Gefahrenlage durch 
den islamistischen Terrorismus und am 
fortbestehenden Risiko einer Einsickerung 
weiterer Gefährder hat sich trotz einer, bei 
oberflächlicher Betrachtung, scheinbaren 
Stabilisierung der Lage, trotz „Schlie­
ßung“ der Balkanroute, trotz Rückschlä­
gen für den IS im Nahen Osten und trotz 
internationaler maritimer Operationen im 
Mittelmeerraum (nach Mannstärke, Mate­
rial, Mandatsfokus und Befugnissen bis­
lang ohnehin unzureichend aufgestellt) 
im Wesentlichen nichts geändert. Auch 
2017 gelingt es gewaltbereiten Kämpfern 
und Extremisten unter dem schützenden 
Deckmantel der noch immer massenhaf­
ten Fluchtbewegungen, als Flüchtlinge 

http:k�nnen.46
http:steigern.45
http:begehen�.44
http:stritten.43
http:wurde.41
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getarnt, Europas Grenzen allzu leicht zu 
überwinden und ohne nennenswerte Pro­
bleme f inden Jihadisten Möglichkeiten 
zum unerkannten Untertauchen in subge­
sellschaftlich abgeschotteten islamistischen 
Netzwerken, die sowohl in den Zielstaaten 
als auch in den Transitstaaten entlang der 
irregulären Migrationsrouten, sogar in den 
Flüchtlingsunterkünften, präsent und ak­
tiv sind.49 Die europaweit anhaltend ho­
he Gefahr islamistischer Terroranschläge 
war im Februar 2017 auch Anlass für ein 
außerordentliches Treffen der Polizeichefs 
der EU-Staaten, Norwegens sowie der 
Schweiz in Berlin und im Juli 2017 vorran­
giges Thema der deutschen Innenminis­
terkonferenz.50 

Es bestehen enge Verquickungen zwi­
schen Schleuserringen und Terrororganisa­
tionen, manche kriminelle Vereinigungen 
spezialisieren sich auf Täuschung (ge­
zielte Vorbereitung auf die behördlichen 
Befragungen mit erfundenen Flucht- und 
Verfolgungsgeschichten)51 sowie Betrug 
im Zusammenhang mit illegaler Einwan­
derung und der Erschleichung von Asyl-
und Sozialleistungen (Verschleierung von 
Alter, Herkunft und Identität bzw. Ausstat­
tung mit Mehrfachidentitäten).52 Unter Be­
rufung auf in der Heimat drohende Folter 
oder Todesstrafe können in Deutschland 
lt. Bundesamt für Migration und Flücht­
linge (BAMF) asylrechtlich z.B. sogar 
ehemalige Talibankämpfer in den Genuss 
eines Schutzstatus kommen.53 Tausende 
Flüchtlinge aus Syrien und Irak sind nach 
ihrer Ankunft in Deutschland überhaupt 
weder persönlich angehört noch erken­
nungsdienstlich behandelt worden.54 Dass 
die Situation Terrororganisationen wie dem 
IS und Al Kaida nützt, liegt auf der Hand. 
All das haben die seit 2015 u.a. in Frank­
reich, Belgien, Deutschland manifestierten 
Terroraktivitäten hinreichend belegt.55 Sie 
profitieren, wie OK, von unzureichend ge­
schützten Grenzen, überforderten Behör­

den, großzügigen Gesetzen und von den 
lukrativen Gewinnen, die sich aus grenz­
überschreitenden illegalen und kriminellen 
Geschäften erzielen lassen (z.B. Miss­
brauch von Asyl-, Sozial- und Versiche­
rungsleistungen, Schleusungskriminalität,56 

Waffenschmuggel bis hin zu Schutzgelder­
pressung, Banküberfällen und Schwarz­
marktverkauf erbeuteter Kulturgüter). 

In Expertenkreisen wird vielfach darauf 
verwiesen, dass sich Terrorismus ganz we­
sentlich aus den Gewinnen des kriminellen 
Drogenhandels, des Menschenhandels und 
der Schlepperei finanziert und die meisten 
der bisherigen Attentäter eine kriminelle 
Vorgeschichte hatten.57 So waren die At­
tentäter von Paris und Berlin zunächst im 
Drogenhandel aktiv und auch einige der 
Islamisten, die im Zuge der Terrorermitt­
lungen zu den Anschlägen von Brüssel 
(2016) von Fahndern der spanischen Poli­
zei im April 2017 festgenommen wurden, 
waren wegen OK-Delikten vorbestraft.58 

Vielfach gibt es Überschneidungen und 
Kooperationen. Jüngsten Informationen 
der italienischen Anti-Mafia-Kommission 
zufolge macht sich die kalabrische Mafia­
organisation ’Ndrangheta, die lt. verfüg­
baren BKA-Lageberichten zur OK in den 
vergangenen 15 Jahren in Deutschland 
stets zu den präsentesten italienischen 
kriminellen Vereinigungen gehörte,59 auch 
die Fluchtbewegungen über das Mittelmeer 
zunutze und verdient (unter Abzweigung 
von EU-Geldern) u.a. bei der Flüchtlings­
unterbringung kräftig mit.60 Erkenntnissen 
von Sicherheitsbehörden zufolge nutzen 
darüber hinaus sowohl OK- als auch Ter­
rororganisationen bevorzugt informelle 
Geldtransfersysteme für die Finanzierung 
ihrer Aktivitäten bzw. den Abfluss ihrer Ge­
winne.61 Immense illgale Kapitalsummen62 

werden dank globalisierter Netzwerke 
über derlei Kanäle verschoben, überdies 
werden An- und Verkäufe illegaler Güter 
und Dienstleistungen im anonymen Schat­
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Queflfle: Efidgenössfisches Justfiz- und Poflfizefidepartement 2017 

Bekämpfung des jfihadfistfisch motfivfierten 

Terrorfismus
 

tenmarkt des Internets (sog. „Darknet“) 

abgewfickeflt (z.B. der Handefl mfit Waffen, 

Sprengstoff, gefährflfichen Chemfikaflfien63 , 

Faflschgefld, gefäflschten Auswefisen sowfie 

Informatfionen und Anflefitungen etwa zum 

Bau von Bomben). Nach Efinschätzung 

des deutschen BKA-Präsfidenten Hoflger 

Münch nutzen Terrorfisten flängst aflfle Vor­

tefifle der modernen IT und Kommunfika­

tfionstechnoflogfie64, dfie efinersefits durch 

radfikaflfisflamfische Krefise zur Rekrutfierung 

junger Musflfime für den gflobaflen Jfihad 

(z.B. über Internetpflattformen wfie Face­

book, YouTube),65 anderersefits auch für 

dfie vernetzte Koordfinatfion von Aktfivfitäten 

dfienflfich sfind und fin Summe efin buchstäb­

flfich Grenzen-floses Potentfiafl zur Staatsge­

fährdung bfieten.66 

3. Paraflfleflgeseflflschaften und Gewaflt-

spfiraflen 

Probfleme, dfie wfir unter den Tfisch kehren, 

faflflen uns umso härter auf dfie Füße. 

Dfies gfiflt nficht mfinder für aflflzu flange tabu­

fisfierte geseflflschaftflfiche Probfleme, wfie je­

ne zur subgeseflflschaftflfichen Abschottung 

nefigenden musflfimfischen Mfiflfieus, fin denen 

westflfiche Werte und Geseflflschaftsord­

nung abgeflehnt,67 junge Menschen frauen­

fefindflfich vorgeprägt, fundamentaflfistfisch­

reflfigfiöser Fanatfismus geflebt werden; 

efin häuffig krfimfineflfles Umfefld, fin dem 

76 

Radfikaflfisfierung und Isflamfismus fin efi­

ner bfiswefiflen gewaflt- und terrorafffinen 

Szenerfie gedefihen. Hfinzu kommen zwfie­

flfichtfige Aktfivfitäten und saflafistfisch ver­

netzte Umtrfiebe von Isflamverefinen und 

Imamen:68 Hasspredfigten, Propaganda, 

Spendensammflungen und Kämpferrekru­

tfierung für den Jfihad.69 Nficht firgendwo 

fim arabfischen Raum – fin deutschen Städ­

ten! Der Bremer Isflamwfissenschaftfler 

Hazfim Fouad beschrefibt das saflafistfische 

Wefltbfifld afls „Ideoflogfie der Ungflefichwer­

tfigkefit“, weflche „dfie sektenähnflfiche Ab­

schottung sefiner Anhänger von der Mehr­

hefitsgeseflflschaft sowfie dfie Schaffung von 

Fefindbfifldern“ fördere, was wfiederum „zur 

Legfitfimatfion von Gewaflt“ dfiene, wobefi 

„dfie Grenzen zwfischen nficht-mfiflfitanten 

und mfiflfitanten Strömungen stets flfießend“ 

sefien.70 Auch für Bayerns Innenmfinfister 

Herrmann fist „Saflaffismus mfit unserer 

Rechts- und Werteordnung absoflut unver­

efinbar“ – dfie Agfitatfion, tefifls unter dem 

Deckmantefl von Verefinen und schefinbar 

harmflosem, sozfiaflem Engagement, bflen­

det efinen Tefifl der Öffentflfichkefit; sfie reficht, 

fim Bestreben, neue Anhänger für fihre ex­

tremfistfische und fintegratfionsfefindflfiche 

Ideoflogfie anzuwerben, bfis fin dfie Fflücht­

flfingsunterkünfte und hat sogar Efinfluss auf 

Aktfivfisten und Heflferkrefise, dfie sfich tefifls 

dazu verflefiten flassen, dfie Bemühungen 

der Sficherhefitsbehörden zu unterflaufen 

oder gar Straftaten zu begehen.71 „Durch 

vermefintflfiche sozfiafle Unterstützung schaf­

fen Saflaffisten efine Vertrauensbasfis, dfie 

sfie anschflfießend […] mfissbrauchen“72 . 

Ebenso zefigt der Faflfl des fin Deutschfland 

mfit rd. 900 Moscheen und ca. 800.000 

Mfitgflfiedern größten (und mfit Steuergefl­

dern geförderten) Isflam-Dachverbands 

„Dfitfib“ – der sfich nunmehr afls Instrument 

der Erdogan-Regfierung zu Spfitzeflefi, De­

nunzfiatfion und Ausflfieferung von Regfime­

gegnern an dfie poflfitfische Verfoflgung 

durch den türkfischen Staat entpuppte73 –, 

http:begehen.71
http:seien.70
http:Jihad.69
http:bieten.66
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dass unter dem schützenden Deckmantel 
des Vereinsrechts, der Religionsfreiheit 
und des verharmlosenden Umgangs mit 
strukturellen Milieuproblemen faktischer 
islamischer Parallelgesellschaften vieler­
lei Aktivitäten gedeihen, welche nicht nur 
darauf zielen, den Islam in Mitteleuropa 
zu verbreiten, sondern die Gesellschaft 
grundlegend zu verändern trachten, die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung 
konterkarieren und potentiell staatsgefähr­
dend sind.74 Der möglichen Einflussnahme 
auf einen Teil der in EU-Ländern lebenden 
Muslime, der Aufstachelung einer größe­
ren Zahl von Menschen sowie der schlei­
chenden gesellschaftlichen und politischen 
Unterwanderung durch international ver­
netzte und teils sogar vom Ausland gesteu­
erte radikalislamische Kräfte wohnt ein 
noch immer unterschätztes Manipulations-
und Destabilisierungsrisiko inne. Ganz zu 
schweigen von den eingehandelten Ab­
hängigkeiten der EU (z.B. durch den sog. 
„Flüchtlingsdeal“), welche zweifelhaften 
Regimen ein Erpressungspotential bie­
ten,75 sowie beobachtbaren, wachsenden 
Risiken aus dem Import von Konflikten 
und Spannungen aus dem Ausland (z.B. 
Türken/Kurden und zwischen verschie­
denen muslimischen Glaubensrichtungen). 
Je mehr es misslingt, die Austragung der 
sich bisweilen gewaltsam entladenden, 
importierten, interkulturellen Konflikte zu 
unterbinden (in Flüchtlingsunterkünften76; 
in Städten; auf offener Straße77), umso 
mehr erodiert mittelfristig die staatliche 
Ordnung und Sicherheit. Unruhen und 
Ausschreitungen wie in Griechenland78 , 
Frankreich79 und Belgien80, aber auch Er­
eignisse wie auf den Philippinen81 sollten 
Warnung genug sein, einer sich weiter 
drehenden Gewaltspirale nicht tatenlos zu­
zusehen und keine neuen Kontrollverluste 
mehr zu riskieren. Die Belastungsgrenzen 
staatlicher Behörden82 sollten nicht aus­
getestet werden – ein breites Spektrum an 

Destabilisierungsfaktoren, von der Viel­
zahl krimineller Aktivitäten (von Gewalt-83 

und Sexualstraftaten84, über Wohnungs­
einbrüche und verschiedensten Formen von 
Eigentumskriminalität85, Waffenschmuggel, 
bis hin zu OK), über Extremismus (Links-, 
Rechts- und Ausländerextremismus, und 
deren Wechselwirkungen!)86, zum islamis­
tischen Terrorismus und einem infolge all 
dessen sinkenden Sicherheitsgefühl in der 
Bevölkerung sind schon Herausforde­
rung genug. Gerade die radikalisierenden 
parallelgesellschaftlichen Milieus sind in 
den mitteleuropäischen Städten weiter auf 
Expansion ausgerichtet und zunehmend 
vernetzt; besonders junge, frustrierte Men­
schen erweisen sich als empfänglich für 
die Werbung islamischer Gruppen, kon­
vertieren zum Islam und radikalisieren 
sich nicht selten in diesem Umfeld.87 Auch 
die Zahl der islamistischen sog. Gefährder 
(Personen, denen ein Terroranschlag zuge­
traut wird) ist weiter angestiegen – lt. deut­
schem Bundeskriminalamt (BKA) haben 
die Sicherheitsbehörden in Deutschland 
inzwischen über 650 registriert, rund 100 
sitzen in Haft, insgesamt werde gegen mehr 
als 1.000 Personen aus der weiter wachsen­
den Islamisten-Szene ermittelt.88 Bayerns 
Innenminister Herrmann sieht ebenso wie 
Österreichs Bundesminister für Inneres 
Sobotka und das deutsche Bundesinnen-

Quelle: Markus Scholz/dpa 

Hamburg, 28.07.2017: Polizeieinsatz und Spuren-
sicherung nach Bluttat durch ausreisepflichtigen 
Schutzsuchenden aus dem arabischen Raum 
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ministerium in islamistischen Extremisten 
und dem islamistischen Terrorismus „auf 
absehbare Zeit“ die „virulenteste“ bzw. 
„größte Bedrohung für die innere Sicher­
heit“ und zugleich „für die Sicherheit aller 
europäischen Staaten“ und der ganzen 
„westlichen Staatengemeinschaft“.89 Eine 
unbequeme Erkenntnis: Die Keimzellen und 
Rückzugsorte islamistischer Fundamenta­
listen, Extremisten, Schläfer, Gefährder und 
Terroristen liegen in den islamischen parallel­
gesellschaftlichen Milieus unserer Städte! 

III. FolgeRungen 

1. Grenzen setzen, Grenzen schützen! 
Die Aufgriffe von Straftätern, Schmugglern, 
illegal Einreisenden und Terrorverdächtigen 
sowie die gegebene Sicherheitslage erfor­
dern bis zu einer Wiederherstellung der 
Sicherheit an den Schengener Außengren­
zen weiterhin hinreichende Kontrollen ent­
lang der Binnengrenzen90 (stationär bzw. 
auch mobil und anlassunabhängig, wie 
i.R.d. Schleierfahndung). Es bedarf euro­
päischer Solidarität, auch an den Grenzen! 
Gegenseitige Unterstützung bei besonderen 
Gefahrenlagen und Belastungssituationen; 
illegale Migration, unkontrollierte Flücht­
lingsströme, unberechtigtes Asylbegehren 
und Asylshopping gilt es wirksam zu un­
terbinden – hierzu sollte uns der Grundsatz 
leiten: Regelverletzung darf nicht belohnt 
werden! Es braucht rationales, verantwort­
liches Handeln. Entsprechend der gesetz­
lichen Normierung gilt es, klar und kon­
sequent zwischen Asylbewerbern (bzw. 
in letzter Konsequenz nur den erwiese­
nermaßen tatsächlich Schutzbedürftigen) 
und Zuwanderern aus anderen Motiven 
zu unterscheiden. Gerade hinsichtlich Zu­
wanderung (ohne asylerhebliche Gründe) 
sollte der einzelne europäische Staat in der 
Lage sein, zu jeder Zeit die Entwicklungen 
zu beherrschen und als Gastland Zuwan­
dernde nach klaren Kriterien auszuwäh­

len: allem voran die Vorbedingungen der 
legalen Einreise, der Identitätsprüfung, der 
positiven Integrationsprognose91 und der 
gründlichen Risikoabwägung. Ziel muss 
sein, den zeitweise entgrenzten Zuzug ins­
gesamt zu begrenzen, zu kontrollieren, zu 
steuern und einzudämmen. 

2. Kontrollverluste vermeiden, Gesetze 
und Regeln konsequent anwenden! 
Die strikte Anwendung nationaler Gesetze 
und europäischer Verträge (EU-rechtliche 
Regelungen, einschließlich Dublin-Ver­
fahren) gilt es sicherzustellen. Der Bil­
dung subgesellschaftlich abgeschotteter 
Strukturen und Zonen im Innern darf nicht 
tatenlos zugesehen werden. Ansätzen 
parallelgesellschaftlicher Normen-, Jus­
tiz-, Gewalt- und Kontrollinstanzbildung 
gilt es durch gezielte engmaschige poli­
zeiliche Brennpunktarbeit, Milieubeob­
achtung, anlassunabhängige Streifen und 
Durchsuchungsaktionen in den Problem­
zonen (z.B. Razzien gegen Drogenhandel 
und Jihadistenszene), sowie der konse­
quenten Durchsetzung von Recht, Gesetz 
und Gewaltmonopol entgegenzuwirken. 
Der Staat darf gegenüber Subgesellschaf­
ten nicht wie ein angeketteter, zahnloser 
Tiger wirken. 

3. Sicherheit hat Vorrang! 
Dieses Prinzip sollte an den Grenzen eben­
so wie bei der Lagebewältigung im Inland 
gelten, auch bei der Unterbringung und 
Versorgung der großen Zahl an Asylbe­
gehrenden. 

Zum besseren Schutz vor Übergriffen, 
Gewalttaten und sonstigen Gefahren so­
wohl für die Zivilbevölkerung92 als auch 
für Helfer, Personal und Schutzsuchende 
selbst bedarf es nebst Untersuchung auf 
etwaige ansteckende Krankheiten mindes­
tens für die Zeit laufender Asylverfahren 
sicherer, bewachter Sammelunterkünfte, 
mit Einschränkungen in der Bewegungs­

http:Staatengemeinschaft�.89
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freiheit, Aus- und Zugangs-, einschließlich 
Gegenstandskontrollen und regelmäßiger 
Durchsuchungen (es kann nicht angehen, 
dass Salafisten dort ungehindert ein und 
aus gehen und für radikalislamische Ver­
eine und Aktivitäten werben93 und dass es 
Bewohnern möglich ist, in den Einrich­
tungen Drogen zu handeln und Bomben 
für Anschläge zu bauen).94 

Auf Grund erwiesener Bedeutung für 
kriminelle, extremistische und terroristi­
sche Netzwerke sind zudem Kommuni­
kationsrestriktionen (zumindest für die 
Zeit laufender Asylverfahren z.B. keine 
eigenen Smartphones, allenfalls zentralen 
Zugang zu Telefon und Internet bzw. deren 
Kontrolle) anzustreben.95 Zur Minimie­
rung der Austragung interkultureller und 
-religiöser Konflikte, die bisher in vielen 
Unterkünften immer wieder Ursache für 
Zerstörung und Gewalt sind, ist ferner 
im Rahmen des Möglichen auch auf die 
Zusammensetzung der Bewohner einzel­
ner Bereiche zu achten. Zum Schutz der 
Frauen ist eine geschlechterspezif ische 
Unterbringung in Erwägung zu ziehen. 
Sicherheitsaspekte sollten angesichts ge­
gebener Risiken grundsätzlich Vorrang vor 
Annehmlichkeiten in der Unterbringungs­
situation haben. 

Eine generelle vollständige erkennungs­
dienstliche Erfassung (einschließlich bio­
metrischer Merkmale) und schengenweiter 
Datenabgleich bedarf es ausnahmslos 
zeitnah zum Aufgriff sicherzustellen. Eine 
nachträgliche Überprüfung/Kontrolle der 
noch nicht individuell geprüften Asylfälle, 
wie von mehreren deutschen Innenminis­
tern der Länder gefordert,96 erscheint un­
abdingbar. Als Grundsatz sollte schengen­
weit gelten: ohne gültige Reisedokumente 
bzw. bei ungeklärter oder zweifelhafter 
Herkunft keine Verlegung in die EU-Staa­
ten (oder, falls bereits im Inland, bis zur 
zweifelsfreien Klärung keine Weiterreise 
und kein Verlassen zentraler Unterkünfte). 

Mitwirkungspflichten sollten grundsätz­
lich eingefordert werden und sanktionier­
bar97, idealerweise eine Beweislastumkehr 
möglich sein. 

Die im Mai 2017 in Deutschland be­
schlossene Verschärfung des Asylrechts 
zielt hier auf viele gebotene Korrekturen, 
geht teilweise aber noch nicht weit ge­
nug: Künftig wird härter geahndet, „wenn 
geduldete Ausländer absichtlich falsche 
Angaben machen oder über ihre Identität 
beziehungsweise Staatsangehörigkeit täu­
schen und so die Abschiebung unterlaufen. 
In diesen Fällen kann ihnen der Aufenthalt 
künftig räumlich beschränkt werden. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
darf nun bereits im Asylverfahren Da­
ten aus Mobiltelefonen, Tablets, Laptops 
und anderen Datenträgern auswerten, um 
die Identität und Staatsangehörigkeit von 
Asylsuchenden zu prüfen. Schließlich gibt 
das Gesetz den Ländern die Möglichkeit an 
die Hand, Asylsuchende ohne Bleibeper­
spektive länger zum Wohnen in den Erst­
aufnahmeeinrichtungen zu verpflichten.“98 

Zudem gilt es Abschiebehindernisse weiter 
abzubauen. Wie auch der Vorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer 
Wendt, fordert, gilt es sicherzustellen, 
dass Aktivistengruppen den erfolgreichen 
Vollzug der Abschiebung nicht mehr so 
leicht wie bisher durch eine beratende Vor­
bereitung der Ausreisepflichtigen stören 
bzw. konterkarieren können und statt­
dessen die Möglichkeit geschaffen wird, 
Abzuschiebende „bereits am Vortag der 
geplanten Abschiebung unangekündigt 
in Gewahrsam“ zu nehmen.99 Bei erwie­
senen Falschangaben (Herkunft, Name/ 
Identität, Alter, Fluchtgrund)100 oder bei 
zu Tage tretendem, fehlendem Respekt vor 
Behörden und Gesetzen des Gastlandes, 
bei Widersetzung von Anordnungen und 
v.a. bei Straffälligkeit (z.B. Übergriffe, 
Diebstahl, Gewalttaten, Mitwirken in kri­
minellen, extremistischen und/oder terro­
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ristischen Netzwerken), Radikalisierungs­
indizien und Gefährdereinstufung sind für 
den Vollzug gesetzliche Vorgaben anzu­
streben, die in solchen Fällen, auf Grund 
der Verantwortung und Verpflichtung zum 
Schutz der Bevölkerung, zwingend und 
ausnahmslos eine rasche Abschiebung (zur 
Not unter Zwang und erforderlichenfalls 
unter Inkaufnahme der Staatenlosigkeit101) 
erlauben, verbunden mit einer dauerhaften 
Wiedereinreisesperrung für das gesamte 
Schengengebiet. Mit hoher Wahrschein­
lichkeit wird konsequentes und zeitnahes 
Abschieben für diese Personenkreise die 
effizienteste kriminalpräventive Wirkung 
entfalten. Drittstaatenabkommen sollten 
zudem verhindern, dass die Herkunfts­
staaten sich weigern, die Abzuschiebenden 
(z.B. weil sie keine Reisedokumente mehr 
besitzen) wieder aufzunehmen.102 Einen 
EU- bzw. schengenweiten Austausch von 
Täterdaten durch verlässliche Einspeisung 
in zentrale Dateien, v.a. bei rechtskräf­
tigen Verurteilungen, Untertauchen, Fahn­
dungen, gilt es zu gewährleisten.103 

4. Konsequente Rückführung! 
Die Stärkung der Rückführungspolitik ist 
ein wichtiger Pfeiler einer glaubwürdigen 
Asylpolitik.104 Ziel sollte sein, die Insti­
tution „Asyl“ und das Asylrecht wieder 
entsprechend der originären Bestimmung 
anzuwenden und den temporären Aufent­
haltscharakter grundsätzlich umzusetzen 
(analog für Flüchtlinge gemäß Genfer 
Flüchtlingskommission [GFK]105). Hierzu 
ist, wie Bundesinnenminister de Maizière 
schon Anfang 2016 forderte, eine „Be­
schleunigung der Rücknahmeverfahren“ in 
Kooperation mit den Herkunftsländern von 
Bedeutung,106 deren bislang schleppende 
Umsetzung evtl. durch eine Kopplung 
mit Verhandlungen im Bereich der Ent­
wicklungshilfe verbessert werden könnte. 
Zudem ist ein klares und praxistaugliches 
Mandat der maritimen Missionen zur un­

mittelbaren Rückführung aufgegriffener 
Personen an die mutmaßliche Ausgangs­
küste entscheidend, um unkontrollierte 
Migration und Schleusernetzwerke wirk­
sam eindämmen zu können. Damit dies 
verantwortet werden kann, gilt es, entlang 
der Küsten und relevanter Transitstaaten 
im Hinterland (z.B. Niger) international 
gesicherte Auffang- bzw. Rettungszentren 
(z.B. unter UN-Mandat)107 – in Bürger­
kriegsländern (wie Libyen, Syrien) in­
nerhalb einzurichtender, internationaler 
Schutzzonen – aufzubauen. Eine Koope­
ration mit den südöstlichen (inkl. Türkei) 
und den nordafrikanischen Mittelmeeran­
rainern sollte so den unmittelbaren Rück­
führungsgrundsatz im Rahmen der gebo­
tenen Seenotrettung und der Bekämpfung 
der Schleuserinfrastruktur fokussieren.108 

Auch für Hilfsorganisationen sollte dieser 
Grundsatz verbindlich gemacht werden. 
Die jeweilige nationale Küstenwache sollte 
grundsätzlich bestrebt sein, Schlepperboote 
möglichst gleich am Ablegen zu hindern, 
die Boote zu konfiszieren und die Schleu­
ser zu verhaften.109 Um weitere Zwischen­
fälle110 zu vermeiden, müssten, wenn beide 
vor Ort sind, grundsätzlich die staatlichen 
bzw. internationalen Schiffe Vorrang ge­
genüber jenen privater Hilfsorganisationen 
haben. In Summe gilt es, die in den zu­
rückliegenden fünf Jahren eingegangenen 
erhöhten Risiken durch schrittweise Rück­
führung in die Heimatländer bzw. Rück­
verlegung in die Ursprungsregionen gra­
duell abzubauen. 

5. Adäquate Versorgung, Anreize 
abbauen! 
Versorgung und Unterbringung von 
Flüchtlingen sollten möglichst nah an den 
jeweiligen Aufgriffsorten, grundsätzlich 
auf dem Herkunftskontinent organisiert 
und international finanziert werden. Der 
Regelfall sollte hierbei Unterbringung in 
Asylzentren außerhalb Europas111, mög­
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lichst kultur- und heimatnah, sein. Eine 
nach Klärung asyl- bzw. schutzrecht­
licher Fragen eventuell in Erwägung zu 
ziehende Verlegung Schutzbedürftiger 
sollte aufzubauende gesicherte Zentren in 
einzurichtenden internationalen Schutz­
zonen möglichst nah an den Ursprungs­
regionen priorisieren, in begründeten 
Ausnahmefällen könnte eine geschütz­
te, geordnete Verlegung und Verteilung 
auf Asyleinrichtungen innerhalb der EU 
durch EU-Instanzen angeordnet, koor­
diniert und organisiert werden. Bei Asyl 
im Schengengebiet sollte grundsätzlich 
eine EU-einheitliche Versorgung, nach 
den Prinzipien ausschließlich bargeld­
loser Leistungen bzw. Sachleistungen zur 
Sicherung der physischen Existenz (unter 
Vermeidung jeglicher finanzieller Zuzugs­
anreize) gelten. Familiennachzug sollte 
in begründeten Ausnahmefällen, aber nur 
nach erfolgter hinreichender Prüfung, ge­
währt werden. Eine unkontrollierte Ein-
oder Weiterreise und eine Einreise in die 
EU ohne vorherige Klärung von Identität, 
tatsächlicher Schutzbedürftigkeit und et­
waiger Indizien für Sicherheitsrisiken gilt 
es in jedem Fall verlässlich112 zu unterbin­
den. Verstöße sind durch möglichst schen­
genweite, dauerhafte Einreisesperren zu 
sanktionieren. 

6. Internationale Zusammenarbeit! 
Gerade wegen der weiteren Expansion 
transnationaler und grenzübergreifender 
Vernetzungen krimineller und terroris­
tischer Akteure sowie auf Grund irregu­
lärer Migration kommt der internationa­
len Zusammenarbeit eine entscheidende 
Rolle zu. Nebst allgemein internationaler 
(z.B. über Interpol und die OSZE)113 und 
europäischer Kooperation in übergrei­
fenden bzw. EU-weiten Belangen gilt es 
v.a. die erfolgreiche, vertrauensvolle,114 

grenzübergreifende und polizeiliche Zu­
sammenarbeit zwischen Deutschland und 

Österreich bzw. v.a. zwischen den baye­
rischen und österreichischen Sicherheits­
behörden weiter zu intensivieren und als 
Modell für die innereuropäische Koope­
ration voranzutreiben, auch im Bereich 
gemeinsamer Rückführungen sowie bei 
gemeinsamen koordinierten Aktionen ge­
gen Jihadisten.115 Auch der weitere Aus­
bau der bilateralen polizeilichen Koope­
ration mit der Schweiz sowie den übrigen 
Nachbarstaaten (z.B. Tschechien)116 sollte 
angesichts sich ständig verlagernder Rou­
ten und Brennpunkte nicht vernachlässigt 
werden. Schließlich hat sich lt. Erkenntnis­
sen des deutschen Bundeszolls binnen nur 
drei Jahren die Anzahl international ope­
rierender organisierter Banden europaweit 
um 40 % gesteigert!117 

7. Grundsätze verteidigen, Regeln 
kommunizieren, klare Ansagen! 
Regeln gilt es einzufordern und von An­
fang an mit Nachdruck zu kommunizieren. 
Gleich bei Aufnahme sollten Prinzipien, 
Werte, kulturelle Traditionen und Grund­
regeln des gesellschaftlichen Zusammen­
lebens des Gastlandes transparent gemacht 
und deren Respektieren unmissverständ­
lich und ohne Abstriche eingefordert wer­
den. Deutschlands Grünen-Chef Özdemir 
fordert gegenüber Menschen mit Migra­
tionshintergrund eine „klare Ansage, dass 
in Deutschland nur glücklich werden kön­
ne, wer mit beiden Füßen auf dem Boden 
des Grundgesetzes stehe und nicht auf 
den Zehenspitzen“118. So muss klar signa­
lisiert werden, dass z.B. ein staatliches 
Gewaltmonopol gilt und die Gesetze des 
Gastlandes zu befolgen sind. Andernfalls 
sehen mittlerweile Politiker quer durch 
das Parteienspektrum das „Gastrecht miss­
braucht“119. Es kann nicht angehen und 
sollte nicht toleriert werden, dass Men­
schen, die sich ihr Gastland ja durchaus 
bewusst auswählen, um hier z.B. von den 
sozialen bzw. Wohlfahrtsvorzügen zu pro­
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fitieren, gleichzeitig die Menschen, Kultur, 
Religion, die staatliche Ordnung und Ge­
setze, die Institutionen und Repräsentan­
ten des Gastlandes ablehnen. Von daher 
fordert der deutsche Bundesinnenminister 
de Maizière (CDU) von den Zuwanderern 
über die Akzeptanz der verfassungsmä­
ßigen Ordnung hinausgehend auch eine 
Akzeptanz der im Land herrschenden un­
geschriebenen Sitten und Gebräuche und 
setzt sich für eine neue Debatte über eine 
deutsche Leitkultur ein: „Wir müssen der 
Verrohung der Gesellschaft einen posi­
tiven Entwurf entgegensetzen und klar sa­
gen, wie wir miteinander umgehen wollen 
und wie nicht. […] Unsere „Leitkultur“ 
hat letztendlich auch Auswirkungen auf 
unsere Innere Sicherheit.“120 

IV. FazIt 
Als Reaktion auf die Anschlagsserie und 
die anhaltend hohe islamistische Terror­
gefahr vereinbarten die EU-Staaten im 
April 2017 verschärfte Kontrollen an den 
Schengener Außengrenzen121 – ein längst 
überfälliger Schritt! Deutschlands Alt­
bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 
fordert in der Migrationspolitik Nüch­
ternheit und Realismus, er rät, der inneren 
Sicherheit Vorrang zu geben. „Es kann 
nicht sein, dass Hunderttausende kommen, 
ohne Registrierung und Kontrollen.“122 Für 
Österreichs Außenminister Kurz seien 
dies tatsächlich häufig „nicht Flüchtlinge, 
sondern […] junge Männer, die sich den 
Schlepper leisten konnten“ bzw. schlicht­
weg „illegale, ungesteuerte Migration“.123 

Aus dem Grund begrüßt Bayerns Innen­
minister Herrmann die im Mai 2017 vom 
Bundestag beschlossene Verschärfung 
des Asylrechts (verbesserte Durchsetzung 
der Ausreisepflicht, erweiterte Kontroll­
möglichkeiten gegenüber Gefährdern) als 
wichtigen „Schritt für mehr Sicherheit“124 , 
eine von Seiten der bayerischen Staatsre­
gierung schon lange geforderte Korrektur. 

Auch bei der Grenzüberwachung schwenkt 
die deutsche Bundesregierung inzwischen 
auf eine von Bayern als erstes praktizierte 
Linie ein. So erweise sich lt. Bundesinnen­
minister de Maizière Schleierfahndung 
v.a. bei international agierenden Banden 
als „wirksames Instrument, um Rechtsver­
stöße im Grenzraum aufzudecken“125 . 

Die politischen Entscheidungen des Jah­
res 2015 mögen emotional im Namen hu­
manitärer Beweggründe getroffen worden 
sein, politisches Handeln aber muss stets 
auf Recht und Gesetz fußen und sollte ra­
tional die Folgen für den Staat und die Si­
cherheit der Bevölkerung im Blick haben – 
umso mehr, wenn es sich um Folgen han­
delt, die über Generationen Wirkung ent­
falten. Welches der Probleme Afrikas oder 
des Arabischen Raumes würde durch eine 
Politik der g renzenlos willkommenen 
Zuwanderung zu lösen sein? Was haben 
das temporäre Fluten, das Außerkraftset­
zen von Regeln und gesetzlichen Vorga­
ben sowie die Inkaufnahme eines Imports 
von Konflikten und Entwicklungsproble­
men gebracht? Welches Demokratie- und 
Rechtsstaatsverständnis, welches Frauen-
bild und Umweltbewusstsein, welche Bil­
dung und Werte, welche interkulturelle 
Toleranz und Konfliktlösungsmethoden 
importieren wir? Was setzen wir dabei 
aufs Spiel? „Wollen wir das?“126 Der re­
nommierte ex-US-Außenminister, Sicher­
heitsberater und Friedensnobelpreisträger 
Henry Kissinger warnt eindringlich vor 
einem Unterschätzen der Folgen: „Wenn 
sich die Zusammensetzung der Gesell­
schaft dramatisch und schnell verändert, 
als Resultat von äußeren Einwirkungen, 
dann wird das historische Konsequenzen 
haben. […] [D]iese Flüchtlingswelle hat 
Auswirkungen auf die Gesellschaften“; 
denn, es handle sich lt. Kissinger um 
„ganze Völker, die sich bewegen“. Es gäbe 
bei diesen Entwicklungen einen Punkt, „an 
dem die Transformation der sozialen und 
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politischen Strukturen beginnt. Das wird 
zwangsläufig passieren, vor allem, wenn 
man es mit Gruppen zu tun hat, die die 
grundlegenden Werte der westlichen Ge­
sellschaft nicht akzeptieren.“127 Bundes­
innenminister de Maizière prangert in die­
sem Kontext die sichtliche „Verrohung“ 
bestimmter Gesellschaftssegmente mit 
Migrationshintergrund an.128 Die bei al­
ledem mittelfristig destabilisierende Wir­
kung liegt auf der Hand. Deutschlands 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) 
mahnte 2014 bei der Münchener Sicher­
heitskonferenz, es sei bislang kein Konzept 
für den Umgang mit der „Masse Mensch“ 
erkennbar. Schmidt: „Die große Mehrzahl 
dieser Menschen wird in Städten leben 
[…] und wird verführbar sein. Das wird 
ein Sicherheitsproblem sein.“129 Schmidt 
warnte bereits 2009, unter Bezugnahme 
auf Huntington’s Thesen vom „Kampf der 
Kulturen“: „Heute muss man die Möglich­
keit eines weltweiten Konflikts zwischen 
dem Islam und dem Westen für denkbar 
halten. Ein solcher Konflikt könnte […] 
die großen Städte in Europa einschlie­
ßen. […] Die Möglichkeit eines solchen 
Konflikts scheint in letzter Zeit näher ge­
rückt.“130 Und 2014 resümiert Schmidt: 
„Jetzt steht uns Europäern möglicherweise 
ein weitgehender Konflikt mit einer Viel­
zahl von islamisch geprägten Kulturen be­
vor. […] [I]nnerhalb der [EU] ist der Islam 
inzwischen die zweitgrößte Glaubensge­
meinschaft.“131 Der türkische Außenminis­
ter Cavusoglu droht gar: „Bald könnten in 
Europa auch Religionskriege beginnen, sie 
werden beginnen.“132 Für Zewell eignet 
sich der Islam „wie keine andere Weltreli­
gion als Gegenmodell zur pluralen Gesell­
schaft westlicher Prägung“.133 Je mehr wir 
den Anteil jener erhöhen, die unsere Ord­
nung potentiell nicht anerkennen bzw. sie 
durch starke eigene kulturspezifische In­
halte zu ersetzen trachten, umso mehr set­
zen wir unsere Stabilität aufs Spiel. Nach 

dem bislang verheerendsten Anschlag auf 
deutschem Boden an Weihnachten 2016 
betonte auch die deutsche Bundeskanzle­
rin Angela Merkel (CDU), es sei „oberste 
Pflicht des Staates, die Bürger zu schüt­
zen“.134 Auch Verteidigungsministerin von 
der Leyen (CDU) stellte auf einer Tagung 
in München im Oktober 2016 zum unkon­
trollierten Fluten des Vorjahres klar: „[…] 
so etwas darf nicht nochmal passieren!“135 

Die Sicherung des Staatsgebietes bzw. 
seiner Grenzen zählt zu den Grundpfeilern 
von Stabilität und Innerer Sicherheit, zum 
Schutz der Gesellschaft bzw. des Staats­
volks – eine elementare Funktionsleistung 
des Staates, welche die Staatsgewalt auf 
verfassungsmäßiger demokratisch-rechts­
staatlicher Grundlage sicherzustellen hat. 
Die Einhaltung der verfassungsmäßigen 
Ordnung sowie von Regeln und Gesetz 
gilt es konsequent einzufordern – auch 
gegenüber Überschreitungen an seinen 
Staatsgrenzen oder gegenüber sich im In­
land ausbreitender parallelgesellschaft­
licher Normen. Zunehmende Kontroll­
verluste führen zu einem Erodieren der 
bestehenden Ordnung, zu einem Verlust 
des gesellschaftlichen Sicherheitsgefühls, 
an Glaubwürdigkeit und an Legitimation 
für die Staatsgewalt. Der renommierte 
Ex-Bundesverfassungsgerichtspräsident 
Hans-Jürgen Papier äußerte bereits im 
Januar 2016 verfassungsrechtliche Beden­
ken hinsichtlich der Flüchtlingspolitik der 
deutschen Bundesregierung und sprach in 
diesem Zusammenhang von einem „ekla­
tanten Politikversagen“, einem partiellem 
Versagen des Staates als Garant von Frei­
heit und Sicherheit gegenüber seinen Bür­
gern. Papier betonte: „Noch nie war in 
der rechtsstaatlichen Ordnung der Bun­
desrepublik die Kluft zwischen Recht und 
Wirklichkeit so tief wie derzeit.“136 Der 
Freistaat Bayern drohte zeitweise sogar 
mit formeller Verfassungsklage gegen den 
Bund.137 Harsche Kritik kam auch vom 
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Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), 
wonach die Behörden seit Jahren nicht 
mehr genau wüssten, wer nach Deutsch­
land und Europa komme.138 Doch auch 
nach off izieller Beendigung einer, wie 
Altkanzler Schröder anmerkt, „blauäugi­
gen“ oder, wie Kurz es nennt, „falschen 
Politik der offenen Grenzen“139 sind die 
Schengener Außengrenzen bis dato noch 
unzureichend geschützt – und damit wei­
terhin ein eklatantes Sicherheitsrisiko für 
die ganze EU, auch für Österreich und 
Deutschland. 

Es wird nun darauf ankommen, fak­
tisch wieder Kontrolle über das Migra­
tionsgeschehen zu erlangen, Migration 
zu steuern und zu begrenzen und die im 
Schatten massenhafter, unkontrollierter 
Fluchtströme gegebenen Einsickerungs­
risiken (v.a. krimineller und terroraffiner 
Personenkreise) deutlich zu reduzieren. 
Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di 
Fabio fordert hierzu eine umfassende Neu­
gestaltung des europäischen Grenzschutz-
und Einwanderungssystems. Es dürfe nach 
seiner Ansicht nicht der Eindruck entste­
hen, „Italiener, Franzosen oder Deutsche 
hätten als Staaten keine Möglichkeit mehr, 
die Grenzen zu schützen“140. Auch hier 
geht es ganz klar um Signalsetzung – nach 
innen und nach außen. Rechtsstaat, Demo­

kratie, Frieden, Sicherheit, Freiheit (und 
damit die europäischen Errungenschaften 
eines ganzen Jahrhunderts) dürfen ange­
sichts der Vielzahl an Risiken und Destabi­
lisierungsfaktoren nicht aufs Spiel gesetzt 
werden. Selbstverständlich bedeuten nicht 
alle Zuwanderer und jeder Grenzüber­
tritt Gefahr und Bedrohung. Doch ebenso 
unbestritten ist, dass unkontrollierte Mi­
gration Risiken und Gefahren für die Si­
cherheit und Stabilität drastisch erhöhen. 
Auch für Hans-Jürgen Papier machen die 
verschiedensten Ereignisse „deutlich, wie 
groß die Probleme bei der Integration so 
vieler Menschen sind.“141 Das Ausmaß 
der in Kauf genommenen Risiken und die 
Lage erfordern in einem allzu lange tabui­
siertem Gebiet statt postulierter „Alterna­
tivlosigkeit“ Mut zu raschem, rationalem, 
gezieltem Gegensteuern, von Grund auf. 
Und zu einem – wie Peter Scholl-Latour 
es formuliert – „ungeschminkten“ Blick 
auf Realität und Gefahrenlage.142 Das sind 
wir den Menschen in unseren Ländern 
schuldig, die in Frieden, in Freiheit und in 
Sicherheit leben wollen. Jedes Opfer, das 
durch nachlässige, Risiken verkennende 
oder bewusst ignorierende, unverantwort­
liche Politik zu Schaden kommt, ist ein 
Opfer zu viel! 

1 Juncker 2016.
 
2 Schmidt 2014a, 2 (anlässlich des Jubi­

läums der Münchener Sicherheitskonfe­

renz).
 
3 Kissinger 2015, 46.
 
4 Zur angesichts der tatsächlichen Folgen 


naiven Unzulänglichkeit des Begriffs sh.
 

Scholl-Latour 2014, 250; ebd., 272 f.
 
5 Zur Warnung vor den Folgen einer
 

Destabilisierung Libyens für Europa sh.
 

Scholl-Latour 2014, 269; ebd., 272 f.:
 

„Welche Narren hatten davon ausgehen
 

können, dass es sich […] um ein demo­

kratisches Erwachen, um eine Ausrich­

tung auf westliche Regierungsmodelle 

und Menschenrechte handelte? Die Me­

dien Europas und Amerikas blamierten 

sich wieder einmal zutiefst, als sie eine 

Wende zum Guten diagnostizierten.“ Zur 

medialen Irreführung der Öffentlichkeit 

auch bzgl. Syrien, sh. ebd., 275–277 u. 

ebd. 283 f. 
6 Vgl. MM 2017q, 1; Scholl-Latour 2014, 

127. 

7 Der G20-Gipfel vom 07./08.07.2017, 

eskalierte trotz Einsatz von rd. 20.000 

Beamten mit Plünderungen, Zerstörungs­

wut und einem unfassbaren Ausmaß an 

Gewalt seitens multinationaler linksauto­

nomer und anarchistischer Extremisten, 

wobei 476 Polizeikollegen teils schwer 

verletzt wurden. Vgl. u.a. BayStMdI 

2017g; MM 2017z; ARD 2017f. 
8 Vgl. MM 2017u, 4; zu Schwächen der 

EU siehe ausführlich u.a. Schwind 2016, 

718–742. 
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9 BR 2017ae; ferner Schwind 2016, 758 

(drohende Verteilungskämpfe); MM 

2017z. 
10 Die massenhaften Übergriffe durch 

Migranten während der Silvesternacht 

2015/16 v.a. in Köln und Hamburg of­

fenbarten erstmals allgemein sichtbar die 

Kehrseite ungezügelter Einwanderung. 

Der vormalige Präsident des deutschen 

Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen 

Papier, nannte diese „schrecklich und 

beschämend. Sie manifestieren ein par­

tielles Versagen des Staates als Garant 

von Freiheit und Sicherheit gegenüber 

seinen Bürgern. Das darf es nicht wieder 

geben“ (Papier 2016b, 6). 
11 Vgl. Redaktion Streife 2016; Klein 2017; 

vgl. ferner: Scholl-Latour 2014, 255. Sh. 

ferner den äußerst brutalen Vorfall in 

Rimini im Sommer 2017. 
12 Schulz 2017. 
13 Die britische Regierung bekräftigte bei 

Vorlage der Pläne für den EU-Austritt, 

dass Großbritannien den europäischen 

Binnenmarkt und die Zollunion verlassen 

werde, um die Zuwanderung aus Europa 

wieder kontrollieren zu können, vgl. BR 

2017d. 
14 Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei. 
15 Eigene Darstellung, ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit und ohne priorisierende 

Gewichtung. 
16 BMI 2017b. 
17 Ebd. „Wer sich in Deutschland ohne 

den erforderlichen Aufenthaltstitel auf­

hält, ist zudem ausreisepflichtig und hat 

das Bundesgebiet zu verlassen“ (§ 50 

Abs. 1, 2 AufenthG), vgl. BKA 2016c, 6. 
18 Zu den weltweiten Migrationszahlen 

vgl. IOM 2017. 
19 Vgl. BKA 2016c, 18, unter Berufung 

auf UNHCR. 
20 Vgl. Welt 2007: Die Deutsche Stiftung 

Weltbevölkerung wies darauf hin, dass 

die globale Population „jedes Jahr um 78 

Millionen“ steige. Wachstum fände dem­

nach quasi „ausschließlich“ in Entwick­

lungsländern statt, v.a. in Afrika (von nun 

965 Mio. auf rd. zwei Mrd. im Jahr 2050). 
21 Amartya Sen begründet dies kultur­

spezifisch für die betroffenen Regionen: 

neben Asien v.a. der islamisch geprägte 

Raum einschließlich Nordafrika. Vgl. 

Meier-Rust 2002; Welt 2011; SZ 2010. 

Folgen seien ein Anstieg von Gewalt, Ver­

brechen und psychologischen Problemen 

(bzgl. des kriminologisch nachweisbaren 

Zusammenhangs einer überproportio­

nalen jungen Männerpopulation und Kri­

minalitätsraten vgl. Schwind 2008; ders. 

2016). Heinsohn nennt den Überhang an 

jungen Männern, für die in der Gesell­

schaft „kein Platz“ ist (z.B. Arbeitslosig­

keit) und die leicht zu radikalisieren sind, 

den sog. „youth bulge“ (Heinsohn 2006). 

Huntington verwies zudem, freilich kon­

trovers diskutiert, auf die religiös-kultu­

rell begründeten expansiven Grundzüge 

der islamischen Welt. Abwanderung wird 

so die naheliegende Überlebensstrategie 

für die perspektivlosen (überzähligen) 

Männer. Der starke Migrationsdruck 

gehe zudem mit (in radikalislamischen 

Medien auch illustrierten) Eroberungs­

phantasien der „weiblicheren“ euro­

päischen Gesellschaft einher sowie mit 

massiven kulturellen Abwehrreaktionen 

gegen „Westliche“ Werte und die Globa­

lisierung. Vgl. Huntington 1996, 168– 

189; Meier-Rust 2002, dies. Verweis auf 

Klasen 2002, 285–312. 
22 Die – zumal im Falle eines kulturspe­

zifisch abwertenden Blicks auf westlich 

sozialisierte Menschen bzw. speziell auf 

nicht-muslimische Frauen – von einem 

Teil der männlichen Migranten offenbar 

als Freibrief zu sexuellen Übergriffen bis 

hin zu schwersten Gewalt- und Sexual­

verbrechen missverstanden werden. Vgl. 

MM 2017a, 26; Welt 2017a; dies. 2017b), 

vom 24.01. und 22.02.2017 (u.a. Fall des 

Hussein K., grausamer Sexualmord an 

einer Freiburger Studentin 2016, 2013 

Gewalttat in Griechenland); überdies, 

zum Herabblicken auf die „Ungläubi­

gen“, vgl. Scholl-Latour 2014, 135. 
23 Vgl. hierzu BKA 2016c, 9 (z.B. für Mi­

granten aus Eritrea). 
24 Überforderung in Deutschland: von 

der kommunalen Ebene (z.B. Ausländer­

ämter der Landkreise) bis zur Bundesebe­

ne (z.B. BAMF und Bundespolizei). Lt. 

Bayerns Innenminister Herrmann sei das 

BAMF zwischen 2015 und 2016 „wegen 

der hohen Zahl an Asylbewerbern über­

fordert gewesen. Aus dieser Zeit gebe es 

noch Sicherheitsrisiken (MM 2017l, 1). 

Ein hohes Belastungsniveau besteht 2017 

fort, nebst Kommunen, BAMF und Bun­

despolizei klagt auch der Bundeszoll über 

unzureichende Ressourcen für die bun­

desweit überfordernde Lage durch OK, 

Schmuggel und Terrorismus. Es brauche 

„viel mehr Kontrollen“ an den Grenzen, 

die zu leisten der Zoll „nicht ausreichend 

aufgestellt“ sei (MM 2017v, 9). Zur Lage 

in Griechenland siehe MM 2017u, 4; 

ferner BVT 2016, 51. 
25 Papier 2016b, 5. 
26 In Anlehnung an die sog. „broken-

windows“-Theorie von J.Q. Wilson und 

G. Kelling führen derlei Kontrollverluste 

(seien sie auch nur punktuell) zu einem 

Verstärkungskreislauf von Normverstö­

ßen – Streng spricht hierbei von „Zonen 

mit Aufforderungscharakter zu Norm­

brüchen“ – und ziehen zugleich gewalt­

bereite und kriminelle Personengrup­

pen regelrecht an, vgl. Wilson, Kelling, 

Streng, zit. in Schwind 2008, 324 f. 
27 So in Flüchtlingslagern in Griechen­

land und Bulgarien, in denen hunderte 

aufgebrachter Bewohner randalierten, 

Feuer legten, Polizeiangaben zufolge er­

hebliche Schäden anrichteten und sich 

„stundenlange Kämpfe mit Polizisten ge­

liefert“ hatten. Vgl. BR 2016b. Sh. ferner 

Ausschreitungen in Rom im August 2017. 
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28 Vgl. Handelsblatt 2005. Schon damals 

hatten wiederholt hunderte von Afrika­

nern den Grenzzaun der spanischen Ex­

klave Ceuta in Marokko gestürmt (Presse 

2016). 
29 BR 2017a. 
30 ARD 2017b; Kurier 2017. 
31 Vgl. ARD 2017b; Kurier 2017. 
32 FAZ 2017. 
33 Frontex (Akronym für „frontières exté­

rieures“) ist die Grenzschutzagentur der 

EU. Online: http://frontex.europa.eu/. 
34 Die deutsche Bundesmarine beteiligt 

sich seit dem 30.06.2016 an der EU-

Mission EUNAVFOR MED Operation 

SOPHIA. Das im Mai 2017 verlängerte 

Mandat zielt an sich auf die Bekämpfung 

der Schleppernetzwerke und -infrastruk­

tur sowie des Waffenschmuggels, und 

auf den Aufbau einer funktionierenden 

libyschen Küstenwache. Seit 2016 betei­

ligt sich die Bundeswehr zudem an der 

NATO-Operation „Sea Guardian“. Vgl. 

Bundeswehr 2017. 
35 Diese ersetzte 2014 die italienische 

Marineoperation „Mare Nostrum“. Eine 

weitere EU-Seemission namens „Posei­

don“ wurde für den östlichen Mittel­

meerraum zur Eindämmung der illegalen 

Migration über die Ägäis initiiert, vgl. 

Handelsblatt 2015; Zeit 2015. 
36 Diese per se ist zu Recht „die Pflicht 

eines jeden Seefahrers“ (Bundeswehr 

2017), setzt allerdings nicht per Natur­

gesetz die Überfahrt in eine bestimmte, 

von den Migrationswilligen präferierte 

Richtung (in die EU) voraus! 
37 Zu den Vorwürfen gegen Rettungs­

organisationen, direkte Kontakte zu 

Schleusern und Menschenhändlern zu 

unterhalten und damit unfreiwillig oder 

sogar bewusst (unter Mitprofit) das Ge­

schäft der Schlepper zu fördern, vgl. u.a. 

MM 2017j, 4; MM 2017y, 4; Handelsblatt 

2015; BR 2017l; Zeit 2015; Bundeswehr 

2017. 

38 Vgl. MM 2017b, 4. Unter den fast 

ausnahmslos afrikanischen Migranten 

war bei einem Aufgriff der Bundespoli­

zei in München am 07.04.2017 auch ein 

Marokkaner, der erst im Februar abge­

schoben worden war, vgl. BR 2017g. 
39 Vgl. BR 2017ac; MM 2017t, 4; MM 

2017x, 4; MM 2017y, 4. Die italieni­

sche Regierung warnt im Sommer 2017 

vor einem außer Kontrolle geraten der 

Lage. Zudem verwies EU-Innenkommis­

sar Dimitris Avramopoulos besorgt auf 

die weiter hohe Zahl von Flüchtlingen 

in Griechenland und die fragile Lage am 

Westbalkan. Vgl. BR/tagesschau.de 2017. 
40 Dem Schengenraum, in dem Binnen­

grenzkontrollen an sich abgeschafft sind, 

gehören 26 Länder an, darunter die 

meisten EU-Staaten sowie die Nicht-EU-

Länder Norwegen, Island, Schweiz und 

Liechtenstein. Nach Deutschland hatten 

im Zuge der hohen Flüchtlingszahlen 

2015 Österreich, Dänemark, Schweden 

und Norwegen wieder Kontrollen einge­

führt, vgl. MM 2016a, 4. 
41 Vgl. FOCUS 2013; FAZ 2011; NOZ 

2013; alle zit. und ausführlich in: Schwind 

2016, 745. Vgl. ferner Jaeger 2016. 
42 Hierzu (v.a. im August und Septem­

ber 2015) und zum damit verbundenen 

Rechtsverstoß ausführlicher Schwind 

2016, 748 ff. 
43 Kriminalitätslagebilder zeigen zwangs­

läufig nur das Hellfeld, über das Dunkel­

feld – zumal bei ausländischen Straftätern – 

ist naturgemäß wenig bekannt; statisti­

sche Zahlen erlauben auch keine valide 

Einschätzung zu dessen Art und Umfang. 

Vgl. Schwind 2016, 752 f; Vogt 2017, 11. 

Ein Bericht des Magazins FOCUS aus 

dem Jahr 2015 erörtert unter Berufung 

auf das BKA Gefahren, die von Asylbe­

gehrenden ausgehen, die gezielt zur Be­

gehung von Straftaten einreisen (vgl. 

FOCUS 2015). Schwind zitiert auch die 

Befürchtung deutscher Sicherheitsbehör­

den, „dass sich ,womöglich‘ jeder dritte 

(illegale) Zuwanderer der Registrierung 

entzieh[e], um unterzutauchen“, ev. als 

künftige Drogenhändler, Schwarzarbeiter 

oder Einbrecher. Zit. ebd. 
44 Vgl. de Maizière 2017a. Überpropor­

tional kriminalitätsbelastet sind Staats­

angehörige aus den sog. Maghreb-

Staaten (Algerien, Marokko, Tunesien), 

der Balkanregion (Albanien, Bosnien-

Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, 

Serbien) sowie aus den afrikanischen 

Staaten Gambia, Nigeria und Somalia. 

Vgl. BKA 2017a, 5 f. 
45 Lt. Befund sei die Kriminalitätsbelas­

tung von Personen mit Fluchthintergrund 

statistisch nur in den ersten Monaten des 

Aufenthalts relativ unauffällig, während 

sie in der Folgezeit ansteige. Vgl. Ausfüh­

rungen Innenminister Herrmann (Herr­

mann 2016) und des BKA-Präsidenten 

des Bundeskriminalamtes Münch (Münch 

2016) am 23.11.2016 in München. Vgl. 

ferner: Vogt 2017, 10 f; Klein 2017, 16 f; 

Goertz 2017; Schwind 2016, 752 f; BVT 

2016, 28 f. 
46 Vgl. hierzu ausführlich bereits Oberloher 

2015; BKA 2016a, 27; ebd., 36; BVT 

2016, 52 f; BMI/BfV 2016, 164. 
47 BMI/BfV 2016, 164. 
48 BKA 2017a, 61. 
49 So wird z.B. einem am 12.04.2017 in 

Niederbayern verhafteten 31-jährigen 

syrischen Terrorverdächtigen Verstoß 

gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, 

die Mitgliedschaft im syrischen Al-Kaida-

Ableger Al-Nusra-Front und die Betei­

ligung im IS zur Last gelegt. Im Dienst 

des IS-„Geheimdienstes“ reiste er lt. 

Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft 

im August 2015 nach Deutschland. „Von 

hier aus pendelte er nach Griechenland, 

um dort in Flüchtlingslagern Mitglieder 

für Terrorzellen in Europa zu rekrutieren. 

Außerdem habe er die bereits in Europa 

agierenden Terrorzellen koordinieren 
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sollen, um Anschläge durchzuführen.“ 

BR 2017k; BR 2017v; ferner: BR 2017ag. 
50 Vgl. BKA 2017b; BR 2017ai. 
51 Manche NGO operiert in Grauzonen. 

Sogar das Kirchenasyl ist vor Miss­

brauch und Instrumentalisierung gegen 

die berechtigten staatlichen Sicherheits­

interessen nicht gefeit. Vgl. MM 2017l, 1. 
52 Der Berliner Attentäter Amri war unter 

14 verschiedenen Namen erfasst und 

hatte lt. NRW-Landeskriminaldirektor 

Schürmann in verschiedenen Kommunen 

staatliche Leistungen zu erschleichen 

versucht. Das BAMF führt keinen Über­

blick über die Zahl von Asylbewerbern 

ohne Ausweis, schätzt diese jedoch sehr 

hoch. Vgl. BR 2017b. Lt. Goertz (Goertz 

2017) zeitweise 77 %. Razzien und Er­

mittlungen der Bundespolizei im April 

2017 gegen einen deutschlandweiten 

Schleuserring fokussierten gewerbsmäßi­

gen Missbrauch des Asylrechts: Migran­

ten wurden mit gefälschten Urkunden 

versorgt und gegen sofortige Barzahlung 

gezielt auf die Anhörung im BAMF vor­

bereitet – „mit erfundenen Flucht- und 

Verfolgungsgeschichten. Zahlreiche Per­

sonen sollen sich daraufhin als konver­

tierte Christen ausgegeben haben“ (BR 

2017o). 
53 Vgl. MM 2017k, 1. 
54 Vgl. BR 2017aj. 
55 Beispiele islamistischer Terroran­

schläge in der EU: 08.01.2015 (Paris), 

14.02.2015 (Kopenhagen), 26.06.2015 

(Lyon), 13.11.2015 (Paris), 22.03.2016 

(Brüssel), 14.07.2016 (Nizza), 18.07.2016 

(Würzburg), 24.07.2016 (Ansbach), 

19.12.2016 (Berlin), 22.03.2017 (London), 

07.04.2017 (Stockholm), 20.04.2017 

(Paris),  22.05.2017 (Manchester), 

03.06.2017 (London), 17.08.2017 (Barce­

lona). Vgl. BfV 2016; BR 2017 ac; BR 

2017ad; BR 2017g; BR 2017j; SZ 2016; 

MM 2017t, 4; ARD 2017e. Zu frühe­

ren sowie vereitelten Anschlägen siehe 

Schwind 2016, 707 f; ebd., 744 (Übersicht 

aus BILD, vom 23.03.2016). 
56 Zur Situation in Deutschland im Be­

richtszeitraum 2015, dem kontinuier­

lichen Anstieg an registrierten Schleusern 

und dem starken Anstieg an unerlaubt 

eingereisten Personen nach § 95 Abs. 1, 

Nr. 3 und Abs. 2, Nr. 1a AufenthG seit 

2011 vgl. BKA 2016c, 6–8; ebd., 11 f. 
57 Vgl. Stock 2017; Fedotov 2017. 
58 Vgl. MM 2017s, 2 und Vertreter der US-

Spezialeinheit „DEA“, zit. in: BR 2017q; 

BR 2017p. Lt. UN-Generalsekretär Ban 

sei die Schlepperei „ein weltweites Pro­

blem“, welches Terrorgruppen wie der IS, 

Boko Haram und Al Shabab zur Terrorfi­

nanzierung nutzen. Vgl. BR 2016e. 
59 Vgl. BKA 2016b, 21; ferner BKA 2017c. 
60 MM 2017r, 24. So im Aufnahme­

zentrum der süditalienischen Provinz 

Crotone, wo demnach öffentliche Gelder 

i.H.v. rd. 32 Mio. Euro abgezweigt wur­

den. Zur Kooperation zwischen OK und 

radikalislamischen Gruppen, auch im 

syrisch-türkischen Grenzgebiet, vgl. 

Scholl-Latour 2014, 113 f. 
61 Vgl. MM 2017g, 4; Oberloher 2005, 

39–53; BMI 2015. 
62 Lt. Jörg Beyser, Leiter der Drogen­

fahndung (LKA Bayern), würden auf der 

Balkanroute pro Jahr 375 Tonnen Heroin 

im Wert von über 20 Mrd. US-Dollar aus 

Afghanistan nach Europa geschafft. Vgl. 

BR 2017q. 
63 Das deutsche BKA empfiehlt ange­

sichts der noch unterschätzten Gefahren, 

Sicherheits- und Hilfskräfte besser auf 

mögliche Chemieanschläge vorzuberei­

ten. Vgl. Pfalz-Express 2017. Überdies 

(Anm.) scheint es mit Blick auf gegebene 

Gefahrenpotentiale nötig, auch bei Per­

sonalauswahl und Abläufen in der Ver­

sorgungsinfrastruktur sowie der Lebens­

mittelbranche Wege zu finden, Risiken 

durch potentielle Täter zu verringern. 
64 Vgl. BKA 2017b; ferner BR 2017x; 

Stock 2017. 
65 Vgl. BayStMdI 2017d. 
66 Schätzungen des bayer. LKA zufolge 

werden inzwischen unkontrollierbar 30– 

40 % des illegalen Drogen- und Waffen­

handels per Internet abgewickelt. Vgl. BR 

2017q; ferner Herrmann 2016; Münch 

2016. Auf der Kehrseite der bereitwillig 

akzeptierten, zunehmenden Abhängig­

keit von IT-basierten Abläufen und dem 

weit verbreiteten Vertrauen auf die Seg­

nungen der globalen virtuellen Netzwerke 

stehen zahllose, Staat und Gesellschaft 

bedrohende Verbrechensvarianten!: so 

Cyberkriminalität (digitale Erpressung, 

Lahmlegen kritischer Infrastruktur durch 

Hackerangriffe, u.v.m.). Vgl. auch BVT 

2016, 67–69; ebd., 71–73. 
67 Vgl. Scholl-Latour 2014, 135 (weit ver­

breiteter, abwertender Blick auf die Eu­

ropäer als „ungläubige Fremde“). 
68 So wurde im Mai 2017 Imam Abu A. 

verhaftet, der, in den Medien ursprüng­

lich als „Vorzeige-Imam“ gehandelt, mit 

reichlich kumuliertem Kapital in Mün­

chen die „Darul-Quran Moschee“ auf­

baute, die später vom bayerischen Ver­

fassungsschutz als salafistisch eingestuft 

wurde. Vgl. BR 2017u. Ein weiteres Bei­

spiel ist der im März 2017 im Zuge einer 

Razzia mit über 400 Beamten in Nieder­

sachsen aufgelöste Verein „Deutsch­

sprachiger Islamkreis Hildesheim“, in 

dem eine umfangreiche Salafistenszene 

verkehrte (so der Berliner Attentäter Anis 

Amri). Mit Aufrufen zum sog. „Heiligen 

Krieg“ und zu schwersten Straftaten wur­

de dort „zielgerichtet indoktriniert“. Vgl. 

MM 2017d, 2. 
69 Mit einem expliziten Aufruf zu Anschlä­

gen und Gewalttaten in Deutschland und 

Österreich. Vgl. BVT 2016, 29. 
70 Fouad 2016. 
71 Vgl. Wendt 2016, 183; BayStMdI 

2017d; BayStMdI 2017f; MM 2017e, 11 

(Flüchtlingshelfer als Schleuser). 
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72 BayStMdI 2017d. 
73 Vgl. BR 2017t. 
74 Vgl. BKA/Kemmesies 2017; BR 2017t; 

BR 2017ah; Scholl-Latour 2014, 222 f 

(nicht nur das Gülen-Netzwerk hat das 

Ansinnen, die Expansion des Islams im 

Westen voranzutreiben). 
75 Hierzu die Rhetorik des türkischen Re­

gimes, vgl. BR 2016b; MM 2017n, 1; MM 

2017f, 1; ebd., 5; MM 2016a, 4. Zu dieser 

Methode politischer Zieleerreichung, sh. 

auch Scholl-Latour 2014, 193. Erdogan 

droht nach EU-Votum zum wiederholten 

Mal mit Öffnung der Grenzen für Flücht­

linge. Auch Marokko, dessen Regierung 

Drohrhetorik ebenso zu verwenden weiß 

und einen ähnlichen Milliardendeal mit 

der EU anstrebt wie die Türkei, steht 

(v.a. seitens spanischer Behörden) im 

Verdacht, die Migranten als Druckmittel 

zu missbrauchen. Vgl. ARD 2017c; FAZ 

2017; ARD 2017d; Stern 2013; BR 2017f. 

Der Flüchtlingszustrom der vergangenen 

Jahre ließ die Anzahl der Muslime in den 

Großstädten merklich steigen (in München 

auf vmtl. über 100.000). Vgl. BR 2017aa. 
76 So wurde bei einer massiv gewalttäti­

gen Auseinandersetzung zwischen Kur­

den und Afghanen ein Flüchtlingslager 

in Nordfrankreich verwüstet. Vgl. MM 

2017i, 4. 
77 So im März 2017 in Augsburg zwischen 

Migranten aus Syrien und Afghanistan, 

vgl. MM 2017g, 13. 
78 Vgl. MM 2017u, 4. 
79 Nicht zuletzt die massiv gewaltsa­

men Unruhen der explosiven ethnischen 

Brandherde in den Vororten von Paris. 

Vgl. Ritzenhofen 2001, 96 f. 
80 Z.B. im von muslimischen Einwande­

rern geprägten Brüsseler Stadtteil Mo­

lenbeek, sozialer Brennpunkt und einer 

der „no go areas“ in der EU, „in denen 

Integration nicht (mehr) stattfindet“. 

Schwind 2016, 742. 
81 In der südphilippinischen Stadt Marawi 

terrorisieren IS-Anhänger, die sich re­

gelrechte Kämpfe mit Regierungstruppen 

liefern, die christlichen Bewohner der 

Stadt: nach Militärangaben sind zehn­

tausende auf der Flucht oder trauen sich 

nicht, ihre Häuser zu verlassen, auch 

Geiseln wurden genommen, mind. 46 

Menschen bei Kämpfen getötet. Vgl. BR 

2017ad. 
82 Selbst die Bayerische Polizei ist trotz 

„höchstem Personalstand aller Zeiten“ 

stark belastet. Vgl. BayStMdI 2017a; 

ferner zur Überlastung von Bundespolizei 

und Bundeszoll: MM 2017m, 9. 
83 So Messerattacken durch einen jungen 

Syrer auf Passanten in Regensburg im 

März 2017, vgl. MM 2017g, 13. 
84 Etwa zahllose Beispiele von Vergewal­

tigungen durch Migranten (die sich v.a. 

seit 2015 häufen), wie z.B. ein tunesi­

scher Mehrfachtäter, der u.a. ein 16-jäh­

riges Mädchen in Schwaben vergewaltig­

te. Vgl. MM 2017c, 11. 
85 Als Bsp. die Erkenntnisse im Zuge 

der Ermittlungen gegen eine rd. 500 

Mitglieder zählende, vom Ausland aus 

gesteuerte, europaweit aktive, südost­

europäische Einbrecherbande. Vgl. BR 

2017ab. 
86 Vgl. BVT 2016, 30; ebd., 47; BayStMdI 

2017g; MM 2017z; ARD 2017f. 
87 Aus kriminologischer Warte erklärt 

Frust unterschiedliche Formen sozialer 

Abweichung, auch Gewalttätigkeit. Vgl. 

Schwind 2016, 751. 
88 Vgl. BR 2017d; MM 2017w, 1. 
89 Sobotka 2016; Herrmann 2017c; BMI 

2015; ferner: BVT 2016, 23. 
90 Diese einzustellen oder abzuschaffen, 

wie von Kritikern der Grenzkontrollen 

(etwa der EU-Kommission oder den Wirt­

schaftskammern) gefordert, wäre „das 

völlig falsche Signal […] in einer weiter 

angespannten Zeit“, so Andreas Scheuer, 

zit. in Kehrer 2017. Darauf verweisen 

auch Grenzschutzexperten vor Ort (so 

Vertreter der Bundespolizei in Rosen-

heim). Vgl. Haberlander 2017; Gruber 

2017; BR 2017h; BR 2017s. Bundes­

innenminister Thomas de Maizière rät, 

die Kontrollen künftig nicht mehr mit der 

Flüchtlingskrise zu begründen, sondern – 

wie Frankreich – mit der Terrorgefahr 

(so wäre eine Zustimmung der Kommis­

sion für die Verlängerung zu umgehen). 

Ebd. 
91 Basierend auf Kriterien, wie z.B. kon­

kretem Arbeitskräftebedarf, (nachweis­

barer) Qualifikation, Sprachkenntnis und 

Kulturzugewandtheit. 
92 Vgl. u.a. Meldungen BR 2016f. 
93 Vgl. Goertz 2017. 
94 So meldete der BR im Februar 2017 

von kriminellen Aktivitäten durch Asyl­

bewerber: Polizeiangaben zufolge haben 

Ermittler bei einer Großrazzia in einer 

Asylbewerberunterkunft in Zirndorf (bei 

Fürth), in der 300 Asylbewerber unter­

gebracht sind, „Drogen und Beute aus 

Einbrüchen gefunden. […] Die Ermittler 

hatten Hinweise, dass in dem ehemali­

gen Baumarkt in großem Stil mit Drogen 

gehandelt wird. […] Außerdem sollen 

dort Einbrecherbanden aktiv sein“ (BR 

2017e). 
95 Eine Unterscheidung zwischen EU-

Bürgern und Nicht-EU-Bürgern erscheint 

beim Datenschutz, wie auch bei anderen 

Themen, die sicherheitspolitisch rele­

vante Rechte und Pflichten berühren, 

durchaus angebracht. 
96 Z.B. die Innenminister Bayerns und des 

Saarlandes (Herrmann und Bouillon). 

Vgl. BR 2016c: „Wir wissen mittlerweile, 

dass sich auch einige Gewaltbereite und 

Gefährder unter die Flüchtlinge gemischt 

haben“, so Bouillon (CDU). Am BAMF 

war 2016 auf Grund der hohen Zu­

wandererzahl die Einzelfallprüfung u.a. 

für Syrer vorübergehend ausgesetzt wor­

den. Vgl. BR 2017r; BR 2017af; Goertz 

2017, 23. 
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97 Vgl. MM 2017p. 
98 BayStMdI 2017b. Vgl. BR 2017z; BR 

(2017y). Zudem gelte es lt. einem Ab­

schlusspapier gemeinsamer Beratungen 

von CDU/CSU vom Mai 2017, die Hür­

den bei der Abschiebung von Gefährdern 

zu senken sowie die Möglichkeiten der 

Auswertung und Nutzung von DNA-Pro­

ben und von Telekommunikationsdaten 

bei Flüchtlingen zu erweitern. Vgl. MM 

2017t, 4. 
99 Vgl. Wendt 2016, 183. Gesetzesänderun­

gen sollen verhindern, dass abgelehnte 

Asylbewerber bzw. ausreisepflichtige 

Ausländer noch Straftaten verüben kön­

nen (wie im Fall des brutalen Vergewal­

tigers einer Bonner Camperin sowie bei 

den Attentätern von Ansbach, Berlin und 

Stockholm). Auch in Schweden wird über 
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wobei Polizeiangaben zufolge rd. 12.000 

Personen nach abgelehnten Asylanträgen 
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täter von Stockholm). Vgl. MM 2017h, 2; 

BR 2016f. 
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brutale Vergewaltiger und Mörder der 

Freiburger Studentin bereits nach sei­
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2013 vor Gericht, und erneut drei Jahre 

später, in Deutschland (wo Hussein K. 

sich bei Asylantragstellung als sog. „un­

begleiteter minderjähriger Flüchtling“ 

registrieren ließ), jeweils als 17-Jähriger 

ausgegeben – das rechtsmedizinische Al­

tersgutachten ergab, dass er zur Tatzeit 

„mindestens 22 Jahre alt“ war. Vgl. MM 

2017a, 26; Welt 2017b. Auch im Fall des 
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Axt-Attentäters von Würzburg bestanden 

Zweifel, ob der afghanische Asylbewer­

ber tatsächlich erst 17 Jahre alt war (vgl. 
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MM 2017i, 14; ferner Goertz 2017, 23. 
101 Siehe hierzu Herrmann 2016. Vgl. 

auch MM 2017b, 2 (unter Zitieren von 

Stuttgarter Nachrichten und Südwest 

Presse). 
102 Zu den Abschiebeproblemen siehe auch 

Papier 2016b; Wendt 2016; Herrmann 

2016a; MM 2016b, 2; Schwind 2016, 764– 
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gegen Auflagen vorzeitig aus der Haft 

entlassen worden und untergetaucht, 
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absäumten, ihn international zur Fahn­
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Treffen des Justiz- und Innenministerrats 

der EU vom 27.03.2017, an dem auch die 

Schweiz teilnahm. 

105 Zu den für Deutschland aktuell gül­

tigen Aufenthaltsbestimmungen für
 

„Schutzberechtigte“ siehe zusammenfas­

send Schwind 2016, 750.
 
106 Vgl. MM 2016b, 2.
 
107 Sh. jüngster Aktionsplan der EU-Kom­

mission und Vorschläge der CSU. Vgl.
 

MM 2017x; BR 2016g.
 
108 Sh. auch Bemühungen der deutschen
 

Bundesregierung und der EU-Kommis­

sion, entsprechende Abkommen u.a. mit
 

Libyen, Tunesien und Ägypten zu erwir­

ken. Vgl. MM 2017y.
 
109 Forderung u.a. von Rainer Arnold,
 

verteidigungspolitischer Sprecher der
 

SPD-Fraktion, mit Blick auf die NATO-


Mission gegen Schlepper in der Ägäis.
 

Vgl. Handelsblatt 2016, 6; MM 2016a, 4; 


überdies: Schwind 2016, 746.
 
110 Beinahe Kollision der libyschen Küs­

tenwache mit einem deutschen zivilen
 

Rettungsschiff, das der Küstenwache zu­

vorkommen wollte, um die Flüchtlinge in
 

die EU zu bringen. Vgl. MM 2017o, 1;
 

ebd., 4.
 
111 Wie etwa seitens Bundesinnenminister
 

de Maizière gefordert. Vgl. BR 2017c.
 
112 Vgl. Oberloher 2005, 29.
 
113 Vgl. BVT 2016, 5; MM 2017t, 5.
 
114 Vgl. Herrmann 2016; ders., 2017a).
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BayStMdI 2017e; BR 2017ag.
 
116 Vgl. BayStMdI 2017c.
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120 De Maizière (2017b): „Wir – das 
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und Bürger unseres Landes. Nicht jeder, 

der sich für eine gewisse Zeit in unserem 

Land aufhält, wird Teil unseres Landes. 

(…) Was aber geschieht nun mit denjeni­

gen, die zu uns gekommen sind, die hier 

eine Bleibeperspektive haben, die den­

noch aber eine solche [deutsche/europä­

ische] Leitkultur weder kennen, vielleicht 

nicht kennen wollen oder gar ablehnen? 

Bei denen wird die Integration wohl 

kaum gelingen. Denn zugehörig werden 

sie sich nicht fühlen ohne Kenntnis und 

jedenfalls Achtung unserer Leitkultur. In 

unserem Umgang mit diesen Menschen 

sollte uns eine Unterscheidung leiten: 

Die Unterscheidung zwischen dem Un­

verhandelbaren und dem Aushaltbaren“, 

de Maizière (2017b). Unterstützt werden 

die Forderungen u.a. von Bayerns Innen­

minister Herrmann sowie dem Chef der 

Europäischen Volksparteien im Europa­

parlament, Weber. Vgl. BR 2017s; BR 

2016d; MM 2017m, 2. Das bayerische 

Integrationsgesetz versucht diesen Ge­

danken bereits umzusetzen. 
121 Vgl. BR 2017g. 
122 Schröder 2017, 1; ebd., 3; vgl. ferner 

Kritik von Wagenknecht 2016. 
123 Kurz 2017, 2. 
124 Herrmann 2017b. 
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2017a). 
126 Augstein 2015; vgl. Schwind 2016, 
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des Islams und islamisch verfasster Ge­
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rungswellen) vgl. u.a. Schwind 2016, 

710; Zewell 2001, hier insb. 17–21. Nach 

Zewell stellt sich grundsätzlich die Frage, 

inwiefern „der Islam als religiös fun­

dierte Welt-, Staats- und Gesellschafts­

ordnung überhaupt ‚demokratiefähig‘ 

im eigentlichen Sinne“ sei und verweist 

darauf, dass demokratische Strukturen 

„genau genommen allen muslimischen 

Gesellschaften bis heute“ fehlen und in
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Menschenrechte bzgl. Meinungsfreiheit,
 

Freiheit der Person, die Stellung der
 

Frau, freie Religionsausübung, Konver­

sation in einen anderen Glauben, u.a.
 

weitgehend abgelehnt wird und vom
 

Maghreb bis nach Indonesien „Über­

griffe auf nicht-islamische Bevölkerungs­

gruppen auf der Tagesordnung stehen“
 

(ebd., 18 f). Dass diese Kultur der „Un­

duldsamkeit“ auch die Menschen prägt,
 

die aus diesen Ländern in die EU kom­

men, liegt auf der Hand. Zu Frustbegrün­

dungen von Gewaltverbrechen sh. MM
 

2017h, 2.
 
127 Kissinger 2015, 50 f.
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129 Schmidt 2014a.
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in München. Diese Maxime wurde dann
 

auch im Leitantrag des CDU-Bundespar­
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ben. Vgl. BR 2016a.
 
136 Papier 2016a.
 
137 FOCUS 2016; MM 2016a, 4.
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